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1 Rechtsgrundlagen  - Stand: 15.08.2025 - 
  

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
 

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 3786), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
 

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
in der Fassung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) 
 

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  
 

1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
 

1.8 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 5) 
 

1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3) 
 

1.10 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) 
in der Fassung vom 6. Dezember 2017 (Nds. GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 17. April 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 31) 
 

1.11 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) 
in der Fassung der 1. Änderung „Weiterentwicklung Windenergienutzung“ vom 11.01.2024 
mit öffentlicher Bekanntmachung vom 08.05.2024 rückwirkend gem.  
§ 11 Abs. 6 ROG zum 02.05.2020 in Kraft getreten 
 

1.12 Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 16. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 103) 
 

1.13 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
in der Fassung vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) 
 

1.14  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
 in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)  
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2 Städtebauliche Grundlagen 
 
Die Stadt Braunschweig zählt zurzeit ca. 255.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt 
Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 (LROP) und im 
Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) ist 
die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und Salz-
gitter als Oberzentrum in Südost-Niedersachsen festgelegt.  
 
Die Geltungsbereiche der 160. Flächennutzungsplan-Änderung befinden sich zum einen nörd-
lich des Rautheimer Holzes bzw. der Straße Am Rautheimer Holze, östlich des Mönchewegs, 
südlich des Lehmwegs und westlich der Ortslage Rautheim (Östlicher Geltungsbereich) und 
zum anderen zwischen dem Umspannwerk am Möncheweg und der Kleingartenanlage K.V. 
Lindenberg V (Westlicher Geltungsbereich).  
 
Regional- und Landesplanung 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) und im Regionalen Raumordnungs-
programm (RROP) ist Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als 
Oberzentrum mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeits-
stätten verbindlich festgelegt.  
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren stattfinden. 
Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen Standorten, die über Zu-
gangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Regio-Buslinien verfügen, konzentriert 
werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine 
höhere Siedlungsdichte erreicht werden. 
 
Der südliche und westliche Bereich der Geltungsbereiche dieser Flächennutzungsplanänderung 
werden derzeit im RROP 2008 als „vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesi-
cherter Bereich“ dargestellt. Der nördliche Teilbereich ist im RROP weiß dargestellt und unter-
liegt keiner weiteren Festlegung. Eine 110 kV-Leitung tangiert die nördliche Spitze des Gel-
tungsbereichs und durchläuft den westlichen, separat liegenden Teilbereich der Planung. Ein 
Vorranggebiet zur Trinkwassergewinnung (zugleich Wasserschutzgebiet „Bienroder Weg“ 
Schutzzone III B) grenzt im Norden an den Geltungsbereich an. 

 
Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RGB 2008) 
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Einschränkungen für die Entwicklung von Wohn-, Gemischten- und Gewerblichen Bauflächen 
sowie Grünflächen ergeben sich durch diese Darstellungen nicht. Die Ziele des Bauleitplanver-
fahrens sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung angepasst. 
 
Flächennutzungsplan 
Die Aufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplanverfahren RA 29 „Rautheim-Möncheberg“ im 
Parallelverfahren sowie zur 160. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rautheim-Mönche-
berg“ wurden durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig am 11. Oktober 2022 
gefasst. 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung hat eine Größe von insgesamt ca. 
44 ha.  
 
Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt innerhalb des Geltungsbereiches Flä-
chen für die Landwirtschaft, Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz und wesentlich 
Wohnbauflächen dar. Im Norden wird die Darstellung der von Südwesten nach Nordosten ver-
laufenden Hauptleitung Elektrizität nachrichtlich übernommen. 
 

 
 
Für die Flächennutzungsplanänderung wurde der Geltungsbereich im Vergleich zum Geltungs-
bereich des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans um den Anteil der im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan östlich der Südstadt dargestellten ca. 22 ha großen Wohnbau-
fläche erweitert. Diese Wohnbaufläche soll in der Form nicht mehr entwickelt werden und zu-
künftig überwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten sein.  
 
Nur der östlichste Teil der ursprünglich geplanten Wohnbaufläche, nördlich der Straße Am 
Rautheimer Holze, wird zukünftig als Teil der geplanten Wohnbaufläche (ca. 19 ha) dargestellt 
werden. Ergänzt wird diese Fläche im Osten durch eine ca. 2 ha große gemischte Baufläche. 
Hier werden im parallelen Bebauungsplanverfahren Festsetzungen für eine urbane Nutzung 
(nicht störendes Gewerbe, Quartiersgaragen, Wohnen und optional kleinflächige Nahversor-
gung) getroffen. Der geplante Siedlungsbereich wird im Westen, Norden und Osten von Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage (insgesamt ca. 8 ha) eingefasst. 
 
Einzelhandelsbetriebe sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die der geplanten Wohnnutzung 
nächstgelegenen Nahversorgungsmärkte befinden sich jeweils mindestens 900 m entfernt im 



- 5 - 
 

 
160. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rautheim-Möncheberg“ Stand: 18.08.2025 

  Verfahrensstand: Planbeschluss 

 

Nahversorgungsstützpunkt „Zum Ackerberg“ in Rautheim und im Nahversorgungszentrum Süd-
stadt „Welfenplatz“. Das Plangebiet ist somit durch die bestehende Nahversorgungsinfrastruktur 
kaum fußläufig versorgt. Um die fußläufige Nahversorgung herzustellen, wird die Ansiedlung ei-
nes Nahversorgermarktes im Bereich der gemischten Baufläche ermöglicht. Des Weiteren sind 
optional weitere kleinteilige Nahversorgungsmöglichkeiten wie Backshop, Papier- oder Blumen-
laden nicht ausgeschlossen. Die Vorgaben des LROP nach Abschnitt 2.3 sind einzuhalten. Ge-
mäß LROP-Arbeitshilfe Einzelhandel zum Abschnitt 2.3, Frage 2.7.1 sind Einzelhandelsvorha-
ben nicht raumbedeutsam, wenn einzelne Betriebe oder Agglomerationen von mehreren Betrie-
ben insgesamt nicht mehr als 800 m² Verkaufsfläche haben oder wenn sie der „wohnortbezoge-
nen Nahversorgung“ dienen. Für letzteres ist ein gutachterlicher Nachweis erforderlich, dass die 
Betriebe zu 90 % periodische Sortimente (besonders Lebensmittel und Drogeriewaren) anbie-
ten und unter Berücksichtigung einer realistischen Kaufkraftbindung mehr als 50 % ihres Um-
satzes von Kunden aus einem fußläufigen Einzugsbereich stammen. Diese Regelung entspricht 
der Vermutungsregel gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 BauNVO, sodass Vorhaben, die im Baugenehmi-
gungsverfahren nachweislich nicht unter § 11 Abs. 3 fallen, sondern der Versorgung des Gebie-
tes dienen, auch den Zielen der Raumordnung entsprechen – auch wenn sie mehr als 800 m² 
Verkaufsfläche haben.    
 
Westlich des Umspannwerks soll zudem eine 1 ha große Fläche von Grünfläche in Gewerbliche 
Baufläche geändert werden. Anlass ist, dass der bestehende Gärtnereibetrieb auf dem bereits 
bebauten Grundstück ein Bürogebäude für die Eigennutzung errichten möchte. Das dort vor-
handene Wohngebäude soll abgerissen werden. Hierfür ist eine Bauflächendarstellung im Flä-
chennutzungsplan erforderlich. Ziel der Planung ist, die Bestandsentwicklung des vorhandenen 
Betriebes zu ermöglichen. Das benachbarte Wohnen soll dabei nicht wesentlich gestört werden. 
Die Verkehrserschließung ist über den Möncheweg vorhanden. 
 

 
Geltungsbereich der bereits von der Gärtnerei genutzten Fläche, 
Luftbild 2024 der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation 
 
 
Die Hauptleitung Elektrizität wird weiterhin nachrichtlich übernommen. 
 
Flächenanteile der Nutzungsarten im geltenden Flächennutzungsplan und mit geplanter Ände-
rung der Darstellung: 
Nutzungsart Derzeitige 

Fläche in ha 
Zukünftige 

Fläche in ha 
Flächen für die Landwirtschaft 15  14  
Grünflächen (Zweckbestimmung Parkanlage, 
Sportplatz oder Dauerkleingärten) 

7 8 

Summe Freiflächen  22  22 
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Wohnbaufläche 22  19  
Gemischte Baufläche 0 2 
Gewerbliche Baufläche 0 1 
Summe Bauflächen  22  22 
Summe 44  44  

 
Die geplanten Bauflächen und die vorgesehenen Freiflächen bleiben auch nach geänderter Flä-
chennutzungsplan-Darstellung mit ca. 22 ha gleich groß. 
 
 
Bebauungspläne 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes RA 29 wird im Parallelverfahren durchgeführt. 
 
Für den weit überwiegenden Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Rautheim-Mön-
cheberg“, RA 29, existiert bisher noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan.  
 
 

3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
Ziel der Planung ist die Umsetzung eines qualitätsvollen Stadtteils, entwickelt aus den spezifi-
schen Gegebenheiten des Ortes. Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 27. September 2022 
einen Beschluss zum Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) verabschiedet mit dem Ziel, schnellst-
möglich Klimaneutralität, nach Möglichkeit bis 2030, für die Stadt Braunschweig zu erreichen. 
Das neue Wohnquartier soll einen eigenständigen Charakter erhalten, geprägt von einer einfa-
chen, klaren städtebaulichen Struktur, die unter anderem Ziele des Klimaschutzkonzeptes opti-
mal integrieren kann. Angestrebt wird eine umweltfreundliche Siedlungserweiterung von Raut-
heim, sparsam im Verbrauch von Flächen, vernetzt mit dem umgebenden Landschaftsraum.  
 
In Sinne eines integrierten ökologischen Konzeptes wird im Bauleitplanverfahren „Rautheim-
Möncheberg“ ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der Maßnahme 4.2.1 „Klimage-
rechte Bauleitplanung“ aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) gelegt. Dazu gehört 
u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie „Klimagerechte Bauleitplanung“.  
 
Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort. So 
ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 2011 und 2024 stetig um rd. 
23.700 auf 136.610 gestiegen (+21%). Neben dem Beschäftigtenzuwachs prognostiziert die 
Stadt Braunschweig einen Bevölkerungszuwachs, der auch direkt aus dem Beschäftigtenzu-
wachs hervorgeht, wenn Pendelverkehre vermieden werden sollen. Die städtische Bevölke-
rungsprognose geht bis zum Jahr 2035 von einer Zunahme um 1,3 % aus (2019 bis 2035 plus 
3.220 Personen). Dies ist der Hauptgrund für den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung 
neuer Wohngebiete. Real ist die Bevölkerung inzwischen deutlich stärker angestiegen als prog-
nostiziert. Hauptgrund ist der Flüchtlingszuwachs besonders durch den Ukrainekrieg. Es sind 
hinreichend Wohnungen bereitzustellen, um positive Effekte für die Stadt der kurzen Wege, das 
Stadtklima und die Wohnqualität zu ermöglichen. Als neue Zielzahlen für die Entwicklung 
Braunschweigs hat die Stadt Braunschweig auf Basis aktueller Bedarfsprognosen ( des Gut-
achterbüros InWIS 2023 beschlossen, von 2020 bis 2025, Baurecht für 5.700 Wohnungen, bis 
2030 für weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 für weitere 3.000 Wohnungen zu schaffen. 
Dabei werden laut Prognose deutlich mehr neue, familiengerechte Wohnungen – auch im Ge-
schosswohnungsbau – benötigt, um die aktuelle Umlandwanderung von Familien nennenswert 
zu reduzieren.  
 
Der genannte Wohnungsbedarf soll überwiegend durch Projekte der Innenentwicklung gedeckt 
werden. Die meisten Baugebiete, für die durch Bauleitplanung Baurecht in der Stadt Braun-
schweig geschaffen wird, liegen folgerichtig im Innenbereich. In den Planungen der Stadt 
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Braunschweig zur Bedarfsdeckung sind daneben auch die Bauvorhaben, die in der Innenent-
wicklung durch eine Genehmigung gemäß § 34 BauGB ermöglicht werden können, enthalten. 
Im Durchschnitt wurden in den vergangenen Jahren etwa 200 Wohneinheiten pro Jahr in größe-
ren Vorhaben gemäß § 34 BauGB genehmigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese 
Entwicklung auch zukünftig auf einem ähnlichen Niveau fortsetzen wird. Eine wünschenswerte 
weitere Erhöhung des Anteils von Bauprojekten im Innenbereich liegt nicht allein im Verantwor-
tungsbereich der Stadt, sondern vor allem in den Händen der jeweiligen Eigentümerinnen und 
Eigentümer. Ohne deren Mitwirkungsbereitschaft können keine weiteren Bauflächen generiert 
werden. 
 
In der Summe zeigt sich, dass im Zeitraum 2020 bis 2025 noch im Umfang von rd. 30 % Pla-
nungsrecht für den Wohnungsbau im Außenbereich geschaffen werden muss. Um dies so um-
welt- und klimafreundlich wie möglich zu gestalten, soll die Außenentwicklung ganz überwie-
gend in den Stadtteilen erfolgen, die infrastrukturell gut ausgestattet und an leistungsfähigen 
Schienenpersonennahverkehr angebunden sind oder absehbar werden. Dies dient auch der 
Flächenersparnis, da hier höhere Wohnungsdichten geboten und vertretbar sind. Standorte mit 
dieser Lagegunst sind rar, sodass hier punktuell großflächigere Entwicklungen auftreten. Das 
Baugebiet Rautheim-Möncheberg mit 800 WE ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Braun-
schweiger Wohnbaulandstrategie. 
 
Der Rat der Stadt Braunschweig hat im Februar 2013 beschlossen, das Stadtbahnnetz im Zuge 
der Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplanes auf Erweiterungen und Ergänzungen zu un-
tersuchen. Das Projekt wird seit Herbst 2013 in aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen 
bearbeitet. In diesem Zuge wurden auch großräumige Trassenalternativen der Stadtbahn in den 
Stadteilen Lindenberg und Rautheim untersucht. 
 
Die im Jahr 2018 durch den Rat der Stadt Braunschweig bestätigte Vorzugstrasse der Stadt-
bahn entlang der westlichen Siedlungskante von Rautheim wird weiterverfolgt. Im Sinne des 
vom Rat beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK 2030) mit dem Leitziel 
„Die Stadt kompakt weiterbauen“ besteht die Absicht, die günstigen Standortfaktoren für die 
Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum zu nutzen. Der Standort am westlichen Rand 
von Rautheim verfügt nun insbesondere aufgrund der zukünftig guten ÖPNV-Anbindung und 
der damit verbundenen Möglichkeit, Mobilität deutlich klimafreundlicher als bisher zu gestalten, 
über besondere Standortqualitäten für die angestrebte Wohnentwicklung. Aufgrund der Nähe zu 
den Gewerbeflächen im nördlich an Rautheim angrenzenden Gewerbegebiet „Rautheim-Nord“ 
ergibt sich zudem die Möglichkeit, Wohnungen auch in räumlicher Nähe zu Arbeitsplätzen zu 
schaffen und damit der Idee der Stadt der kurzen Wege zu folgen. 
 
Zudem soll im städtebaulichen Vertrag vereinbart werden, dass im Plangebiet eine Quote von 
mindestens 30 % des Wohnraumes mit Belegungs- und Mietpreisbindung und mindestens 10 % 
der zulässigen Wohnfläche für das mittlere Preissegment vorzusehen ist.  
 
Parallel zum Wohnungsbau wird auch der Ausbau der Infrastruktur erfolgen. So sind im Plange-
biet u. a. der Ausbau an Kinderbetreuungsplätzen (voraussichtlich 2 Standorte mit jeweils 5 
Gruppen), weitere Kinder- und Jugendspielflächen, Freizeit- und Begegnungsräume und ein 
Feuerwehrgerätehaus geplant.  
 
Die Aufnahmekapazität der Grundschulen in Rautheim und der Lindenbergsiedlung ist derzeit 
begrenzt. In Abhängigkeit von der Bereitstellung familiengerechten Wohnraums wird geprüft, 
inwieweit die absehbaren Bedarfe noch in den Einrichtungen gedeckt werden können. Derzeit 
prüft die Verwaltung die Möglichkeiten zur Schaffung von insgesamt 2 weiteren Zügen (8 Klas-
sen) an der GS Rautheim und der benachbarten GS Lindenberg, um die Bedarfe aus dem 
neuen Baugebiet zu decken. 
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Zur Deckung der Bedarfe bei insbesondere weiterhin steigenden Schülerzahlen ist vorgesehen 
eine Zweifach-Sporthalle, außerhalb aber in der Nähe des Geltungsbereichs südlich der Braun-
schweiger Straße und westlich der Weststraße zu errichten, die dem Schulsport - vor allem dem 
Ganztagsbetrieb der lokalen Grundschulen – sowie dem Vereinssport dient. Der Aufstellungs-
beschluss „Rautheim Sporthalle Weststraße, RA 30“ (Drucksache 25-25954) wurde dazu be-
reits vom Verwaltungsausschuss gefasst. 
 
Es ist ein Bedarf an alternativen Wohnformen in dem gesamten Stadtgebiet gegeben. Durch die 
angestrebte Mischung mit einem vielfältigen Wohnungsspektrum sollen unterschiedliche Ziel-
gruppen, auch für gemeinschaftliche Wohnprojekte und andere innovative Wohnformen, ange-
sprochen werden. Auch ein Angebot des Betreuten Wohnens sowie alternativer Pflegeformen, 
wie eine ambulant betreute Wohnpflegegemeinschaft, sind vorstellbar. 
 
Dichtekonzept: 
Die bauliche Dichte von Neubaugebieten orientiert sich am Dichtekonzept Wohnen der Stadt 
Braunschweig. Es wurde mit dem Wohnraumversorgungskonzept im September 2023 dem Rat 
der Stadt Braunschweig als Entwurf vorgelegt. Es berücksichtigt verschiedene Kriterien, wie 
Dichte des Bestandes, Stadtbahnanbindung und Pflicht zum sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden (§ 1a BauGB) sowie dem ISEK-Leitziel „Die Stadt kompakt weiterbauen“. Im Ergebnis 
werden allen Stadtteilen Siedlungstypen zugeordnet und diesen Siedlungstypen Dichtewerte. 
Wegen der anstehenden Stadtbahn-Anbindung ist das bisher eher dem Siedlungstyp „Großes 
Dorf“ einzuordnende Rautheim nun als Siedlungstyp „Vororte mit Stadtbahnanschluss“ einge-
stuft. Diesem Siedlungstyp wird ein durchschnittlicher Dichtewert von 60 – 70 WE/ha Netto-
wohnbauland in der Außenentwicklung zugeordnet. 
 
Erschließung: 
Das Plangebiet kann über die Straße Am Rautheimer Holze als Hauptanbindung für den motori-
sierten Individualverkehr sowie über die Straße Zur Wabe und den Lehmweg für den Fuß- und 
Radverkehr an den Ortskern von Rautheim, die dort vorhandene Infrastruktur sowie in Richtung 
Kernstadt und das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden werden.  
 
Mobilitätskonzept: 
Entsprechend dem Richtungsbeschluss zum Klimaschutzkonzept 2.0 der Stadt Braunschweig 
wird angestrebt, in dem Plangebiet ein autoarmes Quartier zu entwickeln, das die Belange des 
Klimaschutzes durch die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und die Stärkung 
des Umweltverbundes berücksichtigt. 
 
Zu diesem Zweck wurde das Verkehrsgutachten um ein Mobilitätskonzept ergänzt, das Möglich-
keiten aufzeigt, wie eine quartiersbezogene, nachfrageorientierte Mobilitätsversorgung gewähr-
leistet und wie diese betrieben werden kann. Es sollen sowohl infrastrukturelle als auch organi-
satorische Maßnahmen herausgearbeitet werden, mit denen die verkehrsbedingte Umweltbe-
lastung, die Versiegelung von Flächen und die negativen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs in 
dem neuen Gebiet minimiert werden können. 
 
Stadtbahnanschluss: 
In Anlehnung an die Klimaschutzziele der Bundesregierung und das Klimaschutzkonzept 2.0 
der Stadt Braunschweig von 2022 ist für das Quartier „Rautheim-Möncheberg“ für das Ziel einer 
nachhaltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung die Förderung der Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes von großer Bedeutung. Dafür wird angestrebt, in dem Plangebiet im parallelen Bebau-
ungsplanverfahren ein autoarmes Quartier zu entwickeln, welches mit guten Angeboten für den 
ÖPNV und den nichtmotorisierten Verkehr eine Reduzierung des MIV erreicht und so die Be-
lange des Klimaschutzes berücksichtigt.  
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Mit den Planungen zum Stadtbahnausbaukonzept soll der aktuelle und künftige Bedarf an Mobi-
lität für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Braunschweig und für die zahlreichen Ein-
pendler aus der Region dem Wachstum weiter angepasst und attraktiver gestaltet werden.  
 
Für den Stadtteil Rautheim ist ein Stadtbahnanschluss geplant. Dabei soll die heute bis zur Hal-
testelle „Helmstedter Straße“ verkehrende Stadtbahnlinie bis Rautheim verlängert werden. Die 
Strecke führt am bisherigen westlichen Siedlungsrand von Rautheim entlang und erschließt da-
mit auch das westlich davon geplante Quartier „Rautheim-Möncheberg“. 
 
Die Planung der Stadtbahntrasse mit Wendeschleife am östlichen Ende der Straße Zur Wabe 
erfolgt in einem eigenständigen Planfeststellungsverfahren. Die geplante Stadtbahntrasse 
nimmt den Verlauf der Braunschweiger Straße im Norden auf, verläuft östlich des Plangebietes 
an der westlichen Siedlungskante und biegt Richtung Osten in die Straße Zur Wabe ab.  
 
Freiraum und Erholungsraum: 
Nördlich der Straße Lehmweg verlaufen zwei 110 kV-Freileitungen. Entsprechend den Festset-
zungen des seit 2012 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Roselies-Süd“, RA 27, ist hier am 
Rande der Freileitungen ein Grünzug als Bestandteil des städtischen Freiraumsystems der 
Grünvernetzung von der Oker bis zur Wabeaue bereits umgesetzt worden und kann entspre-
chend weitergeführt werden. Mit den Grünflächen im nördlichen Planbereich werden die An-
sätze zu einem größeren Freiraumverbund erweitert. 

 
Die im Plangebiet vorgesehenen Grünräume sollen unter Berücksichtigung der Nutzungsan-
sprüche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten Parkanlage für die 
wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung und Freizeitnutzung ausgebaut werden. 
Zugleich sollen sie zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung der angrenzenden Wohn-
gebiete sowie zur Entlastung bei stärkeren Regenereignissen beitragen.  
 
Bei der Dimensionierung und Gestaltung der allgemeinen öffentlichen Grünflächen sollen auf 
nachfolgenden Planungsebenen u. a. die aus dem Baugebiet resultierenden Flächenansprüche 
für die Kinderspiel-, Jugend- und Mehrgenerationenplätze berücksichtigt werden. Darüber hin-
aus soll die erholungswirksame Grünfläche auch den Stadtteilen Rautheim und Lindenberg zu-
gutekommen und somit eine Überbauung der freien Landschaft, die aufgrund dieser Planung 
und den damit einhergehenden Verlust von erholungswirksamem Landschaftsraum entsteht, 
ausgleichen.  
 
Radwegeverbindungen führen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen entlang 
des südlichen Randes des Plangebietes. Im Norden mündet der Weg in das Gebiet Roselies-
Süd, wo er als Teilstück der wichtigen übergeordneten Wegeverbindung in Richtung Braun-
schweiger Straße führen wird. Somit ist auch die überörtliche Anbindung des Wohngebiets si-
chergestellt. 
 
 
4 Umweltbericht 
 
 
4.1 Beschreibung der Planung 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flä-
che westlich des Stadtteils Rautheim. Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung 
ist ca. 44 ha groß.  
 
Die geplante Siedlungserweiterung bietet auf Grundlage der aktuellen Überlegungen Potenzial 
für rund 800 Wohneinheiten. Angestrebt wird eine Mischung aus Mehrfamilienhäusern und Ein-
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familienhäusern, wobei Einfamilienhäuser überwiegend in flächensparender Bauweise als Ein-
familienhausgruppen oder Reihenhäuser vorgesehen sind. Durch die angestrebte Mischung mit 
einem vielfältigen Wohnungsspektrum sollen unterschiedliche Zielgruppen, auch für gemein-
schaftliche Wohnprojekte und andere innovative Wohnformen, angesprochen werden. Gemäß 
dem Beschluss des Rates vom 24.05.2022 sind 30 % der Wohnfläche als geförderter Woh-
nungsbau umzusetzen. Weiterhin ist vorgesehen, einen Anteil von 10 % dem mittleren Preis-
segment zuzuordnen. Dieser soll also möglichst für die Einkommensgruppen bereitstehen, die 
die Grenzen der Wohnraumförderung überschreiten, aber gleichwohl Schwierigkeiten bei der 
Wohnraumfindung haben. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die Flächen im östlichen Geltungsbereich als 
Wohn- und Gemischte Baufläche dargestellt. Auf den nachfolgenden Planungsebenen soll die 
Nahversorgung der Wohnbevölkerung primär mit privaten Gütern und Dienstleistungen wie Le-
bensmitteln und Arztpraxen durch Nutzungsfestsetzungen optional ermöglicht werden. Im 1 ha 
großen, westlichen Geltungsbereich wird zukünftig Gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs wird im Gebiet darüber hinaus Planungsrecht für die Re-
alisierung von Kindertagesstätten geschaffen.  
 
Am östlichen Rand des Plangebietes wird aktuell eine Stadtbahntrasse mit Haltepunkten und 
Anschluss in Richtung Innenstadt in einem eigenständigen Planungsverfahren geplant. Das 
Neubaugebiet soll sachgerecht an den Bestand und die geplante Stadtbahnhaltestelle „West-
straße“ angebunden werden. Das Plangebiet wird über die Straße Am Rautheimer Holze als 
Hauptanbindung für den motorisierten Individualverkehr an den Ortskern von Rautheim, die dort 
vorhandene Infrastruktur sowie in Richtung Kernstadt und das übergeordnete Verkehrsnetz an-
gebunden. Auf Bebauungsplan-Ebene ist eine ausreichend leistungsfähige Straßenanbindung 
zu gewährleisten. 
 
Der Standort am westlichen Rand von Rautheim verfügt insbesondere aufgrund der zukünftig 
guten ÖPNV-Anbindung und der damit verbundenen Möglichkeit, Mobilität deutlich klimafreund-
licher als bisher zu gestalten, über besondere Standortqualitäten für die angestrebte Wohnent-
wicklung. Die künftig gute Anbindung an das Stadtbahnnetz wird einen Schwerpunkt der ver-
kehrlichen Erschließung bilden. Darüber hinaus soll für Zufußgehende und Radfahrende eine 
gute Anbindung an den Ortskern von Rautheim und die dort vorhandene Infrastruktur sowie den 
angrenzenden Landschaftsraum geschaffen werden. Der Radverkehr soll über eine Anbindung 
an die derzeit in der Planung befindliche Veloroute nördlich des Geltungsbereiches eine sehr 
gute Anbindung an die Braunschweiger Innenstadt erhalten. Das Gebiet soll möglichst ver-
kehrsarm entwickelt werden. 
 
Der Grün- und Freizeitraum soll als naturnah und abwechslungsreich gestaltete Parkanlage für 
die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung, als Kinder- und Jugendspielflächen 
sowie Freizeit- und Begegnungsräume ausgebaut werden und zugleich zur ausreichenden Kalt- 
und Frischluftversorgung der angrenzenden Wohngebiete beitragen.  
 
Bezüglich der Wärmeversorgung erarbeitet die Stadt ein gesamtstädtisches Konzept für die 
kommunale Wärmeplanung. Auf nachfolgenden Planungsebenen ist der Anschluss an das 
Fernwärmenetz an die nahegelegene Anschlussmöglichkeit zu prüfen, um somit einen Beitrag 
zu den umweltpolitischen Zielen der Stadt Braunschweig zu leisten. Die Braunschweiger Fern-
wärme wird schon jetzt in Kraft-Wärme-Kopplung und zusätzlich seit Ende 2022 in einem mo-
dernen Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt. 
 
Die geplanten Darstellungen im Flächennutzungsplan führen zu keiner wesentlich geänderten 
Flächenbilanz gegenüber den Flächenanteilen im geltenden Flächennutzungsplan (s. Tabelle in 
Kap. 2). Die geplanten Bauflächen und die vorgesehenen Freiflächen bleiben auch nach geän-
derter Flächennutzungsplan-Darstellung mit je ca. 22 ha gleich groß. 
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Innerhalb der dargestellten Wohnbaufläche werden mit dem Bebauungsplan auch neue Grün-
flächen und Grünbereiche geschaffen, die insgesamt zu einer Aufwertung des Gebietes beitra-
gen. Die Verluste des Gebietes im Sinne der Eingriffsbilanzierung werden auf der Ebene des 
Bebauungsplans extern, aber auch im Gebiet kompensiert. 
 
 
4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Planung und de-
ren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforderlich, bei der Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiedergegeben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen einer FNP-Änderung sind die grundsätzlichen Anforderungen an die Berücksichti-
gung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, die sich aus dem Baugesetzbuch 
und den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fach-
gesetzen und Fachplänen schlagen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bun-
des- Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind die 
konkret für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten 
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, 
erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten übergeordneten planerischen und gesetzli-
chen Vorgaben in Kap. 4.4. 

 

Stadtweite Fachplanungen und Gutachten 

Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, die umwelt-
bezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher Tiefe mit dem Plange-
biet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterlagen: 

 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 

 Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 

 Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 

 Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0, Braunschweig 2022 

 Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 

 Lärmminderungsplan Braunschweig, 2024 

 Starkregenanalyse Braunschweig, 2022 

 Aktualisiertes Wohnraumversorgungskonzept, Gutachterbüro InWIS, Mai 2023 

 Dichtekonzept für die Stadt Braunschweig: Allgemeine Orientierungswerte für die anzu-
strebende bauliche Dichte bei Baugebieten mit Wohnungsbau, September 2023 

 

Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 

Darüber hinaus werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weitergehende, auf die 
konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und Gutachten erstellt.  

 „Bebauungsplan "Rautheim-Möncheberg", RA 29 - Orientierende Baugrunduntersuchung 
und Baugrundgutachten sowie umwelttechnische Untersuchungen“, Bericht vom 
21.02.2023, bsp Ingenieure GmbH 

 „Erfassung der Biotoptypen, gesetzlich geschützter und gefährdeter Gefäßpflanzen und der 
Brutvögel. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag“, Bericht vom 21.09.2023, Planungsgruppe 
Ökologie und Landschaft GbR. 



- 12 - 
 

 
160. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rautheim-Möncheberg“ Stand: 18.08.2025 

  Verfahrensstand: Planbeschluss 

 

 „FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet Nr. 365 „Wälder und Kleingewässer zwischen Ma-
scherode und Cremlingen“ im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes RA 29 „Rautheim 
– Möncheberg““, Bericht vom 17.04.2024, Büros für 
Landschaftsarchitektur und Landschaftspflege Dr. C Schwahn 

 Verkehrsgutachten für das Bebauungsplanverfahren Rautheim-West (RA 29)“, (22.05.2025) 
WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastruktur GmbH  

 „Erstellung eines Konzeptes zur Regenwasserbewirtschaftung für das Bebauungsplanver-
fahren „Rautheim-Möncheberg“ RA29, (22.05.2025), Ingenieurbüro Dr. Olaf Schulz 

 „Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem bei der Stadt angewandten „Osnabrü-
cker Modell““, Mai 2025, Dr. Szamatolski Schrickel Planungsgesellschaft mbH 

 „Klimaökologisches Fachgutachten“, April 2025, GEO-NET Umweltconsulting GmbH 
 
Darüber hinaus wurde im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ein Schallgutachten „Raut-
heim Möncheberg“ von der AMT Ingenieurgesellschaft mbH erstellt. Nach Einschätzung der 
Verwaltung ist dieses Gutachten für die vorbereitende Bauleitplanung nicht erforderlich. Aus der 
Erfahrung heraus ist ein Wohngebiet aus immissionsschutzfachlicher Sicht im Plangebiet grund-
sätzlich umsetzbar. 
 
 
4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informationsgrund-

lagen 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit erforderlich, 
auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maßgabe des Bau-
gesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwägungs-
erheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 
 
 Auswertung der unter 4.2 genannten planerischen Vorgaben und Quellen. Die bei der Er-

stellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten technischen und sonstigen 
Untersuchungsmethoden sind deren Quellen zu entnehmen bzw. soweit erforderlich in Kap. 
4.4 beschreiben.  

 Ortsbegehungen 

 Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und 4 (2) BauGB ermittelten Informationen  

 Die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens auf Basis der konkreten Planung. 

 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an 
den Darstellungen dieser FNP-Änderung. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen auf 
die Umweltbelange bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans erkennbar sind. Eine ver-
tiefte Prüfung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans auf Basis einer konkreteren Planung.  
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie Kenntnislü-
cken bestanden nicht. 
 
 
4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen keine 
Baurechte festsetzt, sind die möglichen Auswirkungen während der Bauphase und während der 
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Betriebsphase nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung konkretisiert. 
 
 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 
 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 
 
Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissionen verschie-
denster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. deren Umsetzung direkt 
oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können sowohl einzelne Menschen als auch 
die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswirkungen den Schutzgütern (z.B. Boden, Wasser, 
Klima, Luft) direkt zugeordnet werden können, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des 
Umweltberichtes aufgeführt. Soweit eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden die Aus-
wirkungen im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Aspekte 
Lärm sowie sonstige Emissionen und Immissionen. 
 

4.4.1.2 Lärm 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Östlicher Geltungsbereich: 
Der östliche Geltungsbereich wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Die Bewirtschaftung dieser 
Flächen kann zeitweise zu Lärmbeeinträchtigungen an den umliegenden schutzbedürftigen Be-
standsbebauungen führen, die im Allgemeinen jedoch hinzunehmen sind; es ergeben sich hie-
raus keine nachteiligen Auswirkungen. 
 
Dieser Teil des Geltungsbereichs ist selbst nicht im Besonderen lärmvorbelastet, lediglich der 
Westen dieses Geltungsbereichs wird durch den Straßenverkehrslärm des westlich angrenzen-
den Mönchewegs beeinträchtigt. Des Weiteren wirkt sich die südlich verlaufende Straße Am 
Rautheimer Holze geringfügig auf die südlichen Randflächen des Geltungsbereichs aus. In 
ca. 100 m Entfernung verläuft nordwestlich des Geltungsbereichs eine 110 kV-Hochspannungs-
leitung, die jedoch aufgrund der Entfernung keine Beeinträchtigung durch Koronageräusche er-
warten lässt. 
Aufgrund der südlich und nördlich vom Plangebiet bestehenden landwirtschaftlichen Flächen ist 
bei deren Bewirtschaftung kurzfristig im Geltungsbereich mit Lärmbeeinträchtigungen zu rech-
nen, die jedoch aufgrund fehlender schutzwürdiger Nutzungen nicht relevant sind. 
 
Westlicher Geltungsbereich: 
Ein Großteil des westlichen Geltungsbereichs dient einem Gärtnerei- und Gartenbaubetrieb als 
gewerbliche Fläche. Auf dem nördlichen Bereich der Fläche befindet sich ein Mehrfamilienhaus 
und ein Garagenhof. Im weiteren Norden schließt sich ein Allgemeines Wohngebiet an. West-
lich und südlich unmittelbar angrenzend an die gewerblich genutzte Fläche befinden sich Klein-
gärten, deren Schutzanspruch gemäß Schallgutachten zum AW 119 („Klinikum Salzdahlumer 
Straße“) mit 60 dB(A) tags/nachts zu berücksichtigen ist. Im weiteren Süden schließt sich ein 
Reines Wohngebiet an. Unmittelbar östlich grenzt das 110 kV-Umspannwerk-Lindenberg an. Im 
Zusammenhang mit dem Umspannwerk wird der Geltungsbereich etwa mittig von Ost nach 
West von einer vom Umspannwerk kommenden 110 kV-Hochspannungsleitung überspannt. 
 
Die Nutzung des Gärtnerei- und Gartenbaubetriebs kann grundsätzlich Lärmemissionen verur-
sachen, die jedoch aufgrund der Entfernung zu dem nördlich gelegenen Allgemeinen Wohnge-
biet und dem südlich gelegenen Reinen Wohngebiet nicht geeignet ist, nachteilige Auswirkun-
gen hervorzurufen. Des Weiteren sind bezüglich des gegenüber den Wohngebieten reduzierten 
Schutzanspruchs der Kleingärten und der Wohnbebauung im Norden dieses Geltungsbereichs 
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keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch den Gärtnerei- und Gartenbaubetrieb zu er-
warten. 
 
Dieser Teil des Geltungsbereichs ist nicht im Besonderen lärmvorbelastet. Durch die Straßen-
randbebauung am Möncheweg ist das Gelände vor Straßenverkehrslärm abgeschirmt. Bei ho-
her Luftfeuchtigkeit, Regen und Schneefall kann es zu Koronageräuschen an den Hochspan-
nungsleitungen kommen, die sich meist knisternd aber auch brummend darstellen können. Eine 
Überschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbegebiete sind 
im Geltungsbereich jedoch nicht zu erwarten. 
 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Im Südwesten des Plangebietes würde bei Umsetzung des rechtswirksamen Flächennutzungs-
plans ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen. Dies würde aufgrund 
der Entfernung zur geplanten Stadtbahnlinie zu einer stärkeren Zunahme des Kfz-Verkehrs wie 
bei Durchführung der vorliegenden Planung führen.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
werden sich die gegenwärtigen Verhältnisse im Plangebiet – abgesehen von einer allgemeinen 
Zunahme des Verkehrs – voraussichtlich nicht relevant ändern. 
 

Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Auf Basis des im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellten Schallgutachtens ist sicher-
zustellen, dass Schallschutzrichtlinien eingehalten werden. Geprüft wurden z.B. Straßenver-
kehrslärm besonders im Bereich der Hauptsammelstraßen und die Wirkung von Gewerbelärm 
im westlichen Geltungsbereich auf benachbarte Wohnbebauung. Nach Gutachterlicher Ein-
schätzung können die Richtlinien auf Bebauungsplan-Ebene z.B. durch Festsetzungen zu akti-
ven oder passiven Schallschutzmaßnahmen oder Gebäudeabstände zu Straßen bzw. eines ein-
geschränkten Gewerbegebietes gewährleistet werden.  
 
Östlicher Geltungsbereich:  
Im östlichen Bereich wird im Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans zur Re-
alisierung von größtenteils Allgemeinen Wohngebieten, Urbanen Gebieten und zwei Flächen für 
Kindertagesstätten der Bebauungsplan „Rautheim-Möncheberg“, RA 29, aufgestellt. In diesem 
Zusammenhang wurde für das parallele Bebauungsplanverfahren eine schalltechnische Unter-
suchung durchgeführt. Im Gutachten werden die zu berücksichtigenden Lärmquellen innerhalb 
des Plangebiets und der relevanten Umgebung festgelegt, die Lärmauswirkungen der Umge-
bung auf die geplanten Nutzungen und die Lärmauswirkungen der geplanten Nutzungen auf die 
Umgebung untersucht. Dabei werden die Bestandssituation, Szenarien mit Umsetzung der Pla-
nung (Planfall) und ohne Umsetzung der Planung (Nullfall) betrachtet. 
 
Bei den relevanten Emissionsquellen außerhalb des östlichen Geltungsbereichs handelt es sich 
voraussichtlich im Wesentlichen um den Straßenverkehrslärm der umliegenden Straßen sowie 
im Weiteren der A 39, den Schienenverkehrslärm des geplanten „Stadtbahnausbaus Linden-
berg/Rautheim“ und saisonal um Lärmemissionen der umliegenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen.   
 
Bei den künftigen Emissionsquellen im Geltungsbereich des Bebauungsplans RA 29 handelt es 
sich nach gegenwärtigem Planungsstand um den planinduzierten Verkehr, ggf. einen Nahver-
sorger, voraussichtlich zwei Quartiersgaragen, ein Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr und 
einen Jugendplatz. Die Untersuchung erfolgte dabei in Abstimmung mit dem Planfeststellungs-
verfahren zum „Stadtbahnausbau Lindenberg/Rautheim“.   
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Bei der schutzbedürftigen Nutzung außerhalb des östlichen Geltungsbereichs handelt es sich 
um die Bestandsbebauung in Rautheim, innerhalb des Geltungsbereichs um die Wohnnutzun-
gen einschließlich der Außenwohnbereiche und die KiTa-Außenspielflächen. 
   
Im Bestand werden die Orientierungswerte der DIN 18005 innerhalb der Baugrenzen eingehal-
ten. Durch das Planvorhaben treten künftig teilweise Überschreitungen der Orientierungswerte 
von bis zu 3 dB(A) auf. Innerhalb der Baugrenzen des Urbanen Gebietes wurden keine Über-
schreitungen der Orientierungswerte festgestellt. Die Überschreitungen treten dabei jeweils le-
diglich in einem Abstand bis ca. 25 m zu den Verkehrswegen im Plangebiet bzw. 50 m zur 
Straße Am Rautheimer Holze auf. Zur Bewältigung des Immissionskonfliktes sind Schallschutz-
maßnahmen umzusetzen, dabei sind planerische und aktive Maßnahmen passiven vorzuzie-
hen. Daher wurde in der schalltechnischen Untersuchung informativ die Wirksamkeit einer 
Schallschutzwand entlang der Straße Am Rautheimer Holze untersucht. Es zeigte sich, dass 
die Orientierungswerte an der südlichen Bebauung entlang der Straße Am Rautheimer Holze, 
durch die Errichtung einer 2,5 m hohen und 210 m langen Lärmschutzwand grundsätzlich ein-
gehalten werden können. Aufgrund der ermittelten Lärmbelastung werden im parallelen Bebau-
ungsplan passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 
 
Die Untersuchung zeigt zudem, dass die Geräuschemissionen durch Straßenverkehr aus dem 
Plangebiet auf die umliegende Nutzung zu keinen Überschreitungen führt und demzufolge 
keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Die Ausweisung neuer Baugebiete ist regelmäßig mit einer Entstehung zusätzlicher Fahrzeug-
bewegungen verbunden. Dabei ist im Allgemeinen ab einer Pegelerhöhung von 3 dB von einer 
wesentlichen Beeinträchtigung auszugehen, sofern diese Pegelerhöhung auch mit einer Über-
schreitung des maßgeblichen Bezugspegels einhergeht. 
 
Die Planung ruft einen Mehrverkehr im Quell- und Zielverkehr hervor, der sich künftig auf den 
umliegenden Verkehrswegen verteilen wird und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erzeugt, wel-
ches zu höheren Verkehrslärmimmissionen an der umgebenden Bebauung führen kann. Mögli-
che Auswirkungen dieses vorhabenbezogenen Verkehrslärms wurden daher entlang der rele-
vanten Straßenabschnitte für die schutzbedürftigen Immissionsorte untersucht. Die Berech-
nungsergebnisse zeigen, dass sich die Geräuschimmissionen entweder unterhalb des Be-
zugspegels liegen oder die Erhöhung weniger als 3 dB beträgt. Darüber hinaus liegen die Ge-
räuschimmissionen ebenso unterhalb der Sanierungswerte der 16. BImSchV und somit auch 
deutlich unter der Grenze zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in 
der Nacht, sodass gesundheitsgefährdende Geräuschimmissionen sicher ausgeschlossen wer-
den können. Somit ergibt sich aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens keine Notwen-
digkeit zur Umsetzung von schallmindernden Maßnahmen. 
 
Parallel zum nordöstlichen Bereich des Plangebiets verläuft die Gleistrasse einer geplanten 
Stadtbahnlinie, die sich nachteilig auswirken kann. Die in weiterer Entfernung verlaufenden Zug-
trassen hingegen tragen aufgrund der Entfernung keinen immissionsrelevanten Beitrag an den 
Schienenverkehrsimmissionen bei. Mit zusätzlicher Betrachtung der geplanten Stadtbahn treten 
durch Verkehrslärm innerhalb der Bauflächen entlang der Stadtbahn Überschreitungen der Ori-
entierungswerte für ein Allgemeines Wohngebiet um bis zu 5 dB(A) und für ein Urbanes Gebiet 
(MU 1.1) um bis zu 3 dB(A) in der Nacht auf. Entsprechend sind für diese betroffenen Flächen 
Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Geräuschimmissionen durch Schienenverkehr, die sich aus dem Plangebiet auf die umliegende 
Nutzung auswirken können an einigen Bestandsgebäuden geringfügige Erhöhungen der Beur-
teilungspegel um bis zu 1 dB(A) (rechnerisch 0,2 - 0,7 dB(A)) ergeben. Pegelerhöhungen von 
weniger als 1 dB(A) werden im Allgemeinen als nicht „messbar“ bezeichnet, dabei wird berück-
sichtigt, dass eine messtechnische Untersuchung einer derart geringen Pegeländerung in aller 
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Regel nicht möglich ist. Des Weiteren ist eine Überschreitung der Grenze zur Gesundheitsge-
fährdung sicher auszuschließen. Schallschutzmaßnahmen sind nicht notwendig. 
 
Aufgrund des Gewerbelärms der umliegenden Betriebe sind keine Überschreitungen der Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm bzw. der Orientierungswerte der DIN 18005 innerhalb des Plange-
biets zu erwarten. Schallschutzmaßnahmen sind demnach nicht notwendig. 
 
Aufgrund der südlich und nördlich vom Plangebiet bestehenden landwirtschaftlichen Flächen ist 
bei deren Bewirtschaftung kurzfristig im Geltungsbereich mit Lärmbeeinträchtigungen zu rech-
nen, die jedoch aufgrund des privilegierten Status als nicht nachteilig zu bewerten sind.  
 
Der westliche Bereich des östlichen Geltungsbereichs wird als landwirtschaftliche Fläche ver-
bleiben. Der auf diese Fläche einwirkende Straßenverkehrslärm des Mönchewegs wirkt sich je-
doch aufgrund fehlender schutzwürdiger Nutzungen nicht nachteilig aus. 
 
Erforderliche Schallschutzmaßnahmen werden im parallel durchgeführten Bebauungsplanver-
fahren „Rautheim-Möncheberg“, RA 29, festgesetzt. 
 
Westlicher Geltungsbereich:  
Im westlichen Geltungsbereich ist gegenüber dem Basisszenario eine Erweiterung des Gärtne-
rei- und Gartenbaubetriebs vorgesehen, um auf der Fläche ein Bürogebäude zur Eigennutzung 
zu errichten. Eine derartige Nutzung führt im Allgemeinen zu keinen relevanten Immissionskon-
flikten in der Nachbarschaft.   
 
 
4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Östlicher Geltungsbereich: 
Aktuell handelt es sich bei dem östlichen Plangebiet um landwirtschaftlich genutzte Flächen, de-
ren Emissionen saisonal kurzfristig an der östlich angrenzenden Bestandsbebauung zu Beein-
trächtigungen durch Staub, Geruch und Licht führen können, die jedoch aufgrund des privile-
gierten Status als nicht nachteilig zu bewerten sind. 
 
Nordwestlich an den östlichen Geltungsbereich angrenzend verläuft vom Umspannwerk Linden-
berg ausgehend eine 110 kV-Hochspannungs-Freileitung. Obwohl in der Regel der geltende 
Grenzwert für die Flussdichte von 100 Mikrotesla bereits unmittelbar im Bereich einer Freilei-
tung eingehalten wird, ist im Bereich der direkt an die Freileitung angrenzenden nordwestlichs-
ten Ecke des Plangebiets zwar dem Grunde nach keine nachteilige Beeinträchtigung zu erwar-
ten, aber bei einer Dauerexposition nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Des Weiteren wird das östliche Plangebiet durch die landwirtschaftliche Nutzung auf den an-
grenzenden Feldern kurzzeitig saisonal durch Staub, Geruch und in den dunkleren Jahreszeiten 
von Licht beaufschlagt. Allerdings ergeben sich in der Bestandssituation aufgrund fehlender 
schutzbedürftiger Nutzungen im Plangebiet keine relevanten Beeinträchtigungen. 
 
Westlicher Geltungsbereich: 
Die Fläche wird seit Jahren von einem Gärtnerei- und Gartenbaubetrieb gewerblich genutzt. Es 
sind keine nachteiligen Beeinträchtigungen bekannt. An trockenen Tagen kann es durch Fahr-
zeugbewegungen zu Staubfahnen kommen, die sich im Allgemeinen auf die Grundstücksfläche 
beschränken. 
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Der Geltungsbereich grenzt an seiner Ostseite unmittelbar an das Gelände vom 110 kV-Um-
spannwerk-Lindenberg an. Im Zusammenhang mit dem Umspannwerk wird der Geltungsbe-
reich etwa mittig leicht diagonal von West nach Ost von einer vom Umspannwerk kommenden 
110 kV-Hochspannungsleitung überspannt. Eine Beeinträchtigung durch elektromagnetische 
Strahlung ist grundsätzlich erstmal nicht auszuschließen. 
 
Weitere sonstige Emissionen, deren Immissionen sich nachteilig auf das westliche Plangebiet 
auswirken könnten, sind aufgrund der wohnverträglichen Nutzungen in der Umgebung nicht zu 
erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung werden sich die gegenwärtigen Verhältnisse in den beiden 
Geltungsbereichen voraussichtlich nicht relevant ändern. 
 
Ein Heranrücken von schutzbedürftiger Bebauung an die bestehende Freileitung und an das 
Umspannwerk ist ohne die Planung nicht zu erwarten.  
 
Mit der Errichtung der Stadtbahntrasse östlich des Geltungsbereichs werden auch Bahnstrom-
anlagen installiert, deren Auswirkungen jedoch unerheblich sind. Sollten sich jedoch im Zuge 
der Stadtbahnerweiterung diesbezüglich Konflikte mit der Bestandsbebauung ergeben, werden 
diese im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens untersucht und Maßnahmen getroffen, die 
eine Gesundheitsgefährdung ausschließen.  
 
Östlicher Geltungsbereich: 
 
Sonstige Emissionen, deren Immissionen sich auf das Plangebiet auswirken 
Landwirtschaftliche Flächen: 
Aufgrund der südlich, westlich und nördlich vom östlichen Plangebiet bestehenden landwirt-
schaftlichen Flächen ist bei deren Bewirtschaftung kurzfristig im Plangebiet mit Beeinträchtigun-
gen durch Staub, Geruch und insbesondere in den dunkleren Jahreszeiten durch Licht zu rech-
nen, die jedoch aufgrund des privilegierten Status als nicht nachteilig zu bewerten sind. 
 
110-kV-Hochspannnungs-Freileitung: 
Nordwestlich an den östlichen Geltungsbereich angrenzend verläuft vom Umspannwerk Linden-
berg ausgehend eine 110 kV-Hochspannungs-Freileitung. Anlagen der öffentlichen Elektrizitäts-
versorgung gelten mit einer Frequenz von 50 Hertz als Niederfrequenzanlagen. In der 26. BIm-
SchV (Verordnung über elektromagnetische Felder) sind Grenzwerte zum Schutz der Bevölke-
rung vor gesundheitlichen Gefahren durch elektrische und magnetische Felder von Gleich-
strom- und Niederfrequenzanlagen festgelegt. Bei Niederfrequenzanlagen von 50 Hz liegt der 
Grenzwert der elektrischen Feldstärke bei 5 kV/m und der Grenzwert der magnetischen Fluss-
dichte (magnetische Induktion) bei 100 µT (Mikrotesla), die bei höchster betrieblicher Auslas-
tung an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, 
einzuhalten sind; entsprechend in Gebäuden oder auf Grundstücken, in bzw. auf denen Perso-
nen regelmäßig länger (mehrere Stunden) verweilen. Insbesondere trifft dies auf Wohngebäude 
und zugehörige Grundstücke, Arbeitsstätten, Krankenhäuser, Schulen, Schulhöfe, Gaststätten, 
Biergärten, Versammlungsräume, Turnhallen, Sportstätten, Kindergärten und -horte, Spielplätze 
und Kleingärten zu. In der Regel werden diese Werte bereits unmittelbar im Bereich einer Frei-
leitung eingehalten. So liegen laut Strahlenschutzkommission („Empfehlung der Strahlenschutz-
kommission – Schutz vor elektrischen und magnetischen Feldern der elektrischen Energiever-
sorgung und -anwendung“, Febr. 2008) direkt unterhalb der Leitungen bei einem Bodenabstand 
von 8 m nur noch etwa 2 kV/m und 20 µT vor. 
 
Da die 26. BImSchV die Wirkung elektromagnetischer Felder auf elektrisch oder elektronisch 
betriebene Implantate (z.B. Herzschrittmacher) nicht berücksichtigt, empfiehlt die Strahlen-
schutzkommission bei 110 kV-Freileitungen „Vorsorgewerte“ von 1,5 kV/m und 10 µT nicht zu 
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überschreiten. Diese Vorsorgewerte werden laut „Abstandserlass“ des Landes Nordrhein-West-
falen (RdErl. v. 6.6.2007) ab einem horizontal bemessenen Abstand (Bodenprojektion) von rd. 
10 m zum ruhenden äußeren Leiter einer 110 kV-Freileitung unterschritten und gewährleisten 
auch den Schutz elektrisch bzw. elektronisch betriebener Implantate vor den nachteiligen Wir-
kungen elektrischer und magnetischer Felder.  
Dies bestätigten auch Messungen durch die LfU (Landesanstalt für Umweltschutz) des Landes 
Baden-Württemberg, die in 20 m Entfernung zum Mast-Mittelpunkt (entspricht 10 m vom ruhen-
den äußeren Leiter) nur geringe 0,3-0,9 kV/m und 2,5 -7,5 µT ermittelt haben (Elektromagneti-
sche Felder im Alltag, 2002). 
 
Des Weiteren treten gemäß entsprechender Informationsunterlage des Landes Nordrhein-West-
falen („Elektrosmog“ – Quellen – Wirkung – Vorsorge; Okt. 2009) und der LfU des Landes Ba-
den-Württemberg („Elektromagnetische Felder im Alltag“, 2002) in einer Entfernung von 50 m 
zum ruhenden äußeren Leiter einer Freileitung nur noch elektrische Feldstärken von maximal 
1 kV/m und magnetischer Flussdichten von maximal 1 µT auf. 
 
Dies vorangestellt wird in der Stadt Braunschweig zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Ar-
beitsbereiche sowie zur sicheren Vermeidung von Störbeeinflussungen von elektrischen Im-
plantaten bei Neuplanungen seit 2002 ein allgemein gültiger Vorsorgeabstand von 30 m (ent-
spricht 40 m zum Masten-Mittelpunkt) zwischen schutzbedürftigen Immissionsorten (s. o.) und 
dem nächstgelegenen ruhenden äußeren Leiter einer 110 kV-Freileitung berücksichtigt. 
 
Im vorliegenden Fall wird zur bestehenden Freileitung durch die nächstgelegene Baugrenze im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ein Abstand von 97 m eingehalten, so dass hier sicher 
davon auszugehen ist, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten werden. 
 
Umspannwerk: 
Bezüglich des Einflusses durch Umspannwerke empfiehlt die Strahlenschutzkommission die 
gleichen „Vorsorgewerte“ nicht zu überschreiten wie sie für die zu- und abgehenden Freileitun-
gen gelten; entsprechend hier 1,5 kV/m und 10 µT.  
 
Ausbreitungsrechnungen an 110-kV Umspannwerken durch die TenneT TSO GmbH („Um-
spannwerke die Knotenpunkte der Stromversorgung“, Apr. 2019) zeigen, dass die höchsten Be-
lastungen im Bereich der Überspannungen durch die zu- und abgehenden Freileitungstrassen 
vorliegen. Vom Umspannwerk selbst verursachte Belastungen sind schon an der Umzäunung 
nicht mehr ermittelbar. 
 
Des Weiteren empfiehlt der „Abstandserlass“ des Landes Nordrhein-Westfalen (RdErl. v. 
6.6.2007) zum Schutz elektrisch bzw. elektronisch betriebener Implantate einen horizontal be-
messenen Abstand (Bodenprojektion) zur Anlage von 5 m. 
 
Der Abstand zum Umspannwerk beträgt 360 m, so dass auch diesbezüglich gesundheitsgefähr-
dende Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen werden können. 
 
Bahnoberleitungen / Gleichspannungs-Energieübertragung: 
Stadtbahnen werden in der Regel mit Gleichstrom betrieben. Die Spannung der Oberleitung be-
trägt typischerweise 750 V. Wegen der niedrigen Fahrdrahtspannung treten selbst in unmittel-
barer Nähe der Trassen nur geringe elektrische Feldstärken von maximal 50 V/m auf. Hingegen 
können die magnetischen Gleichfelder von Stadtbahnen 150 - 350 µT erreichen (Informations-
unterlage des Landes Nordrhein-Westfalen, „Elektrosmog“ - Quellen - Wirkung - Vorsorge; Okt. 
2009). 
 
Derzeit fallen derartige Gleichstromanlagen (< 2kV) nicht in den Geltungsbereich der 26. BIm-
SchV. Jedoch empfiehlt die ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung) einen Referenzwert von 40 µT. 
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Gemäß der LfU des Landes Baden-Württemberg („Elektromagnetische Felder im Alltag“, 2002), 
treten in ungefähr einem Meter Abstand von der Bahnsteigkante nur noch etwa 50 µT bis maxi-
mal 110 µT auf. 
 
Die Abstände der im städtebaulichen Entwurf vorgesehenen nächstgelegenen Bebauung zur 
geplanten Stadtbahntrasse liegen bei ca. 45 m und wirken sich somit ebenfalls nicht nachteilig 
auf diese aus. 
 
Sonstige Emissionen aus dem Plangebiet, deren Immissionen sich auf die umliegende Nutzung 
auswirken 
Bei der Planung im östlichen Bereich des Geltungsbereichs handelt es sich künftig um ein 
Wohngebiet durchsetzt mit wohngebietsverträglichen gewerblichen Nutzungen. Aufgrund der 
Planungssituation sind keine sonstigen Emissionen, wie Geruch, Staub, elektromagnetische 
Strahlung, Erschütterungen und Licht zu erwarten, die an der umliegenden schutzbedürftigen 
Bestandsbebauung Beeinträchtigungen hervorrufen würden.  
 
Westlicher Geltungsbereich: 
 
Sonstige Emissionen, deren Immissionen sich auf das Plangebiet auswirken 
Für das westliche Plangebiet, die Erweiterungsfläche für den Gärtnereibetrieb, ist die Errichtung 
eines Bürogebäudes für die Eigennutzung vorgesehen. Das Plangebiet wird dabei mittig in 
leichter Diagonale von West nach Ost von der 110 kV-Hochspannungs-Freileitung überspannt. 
Die Nord-Süd-Ausrichtung des westlichen Plangebiets erstreckt sich etwas über 200 m. Unter 
Berücksichtigung des von schutzbedürftiger Nutzung freizuhaltenden 30 m breiten Mindest-
schutzabstands (siehe Ausführungen unter „Östlicher Geltungsbereich“) senkrecht zum jeweils 
nächstgelegenen ruhenden äußeren Leiter, ergeben sich jeweils oberhalb und unterhalb maxi-
mal etwa 70 m für die Umsetzung einer Bebauung. Dabei ist ein Abstand von mindestens 5 m 
zur Grundstücksgrenze des Umspannwerks einzuhalten. 
 
Entsprechend ist im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens für die Sicher-
stellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen insbesondere der Schutz vor elektro-
magnetischer Strahlung zu regeln. 
 
Sonstige Emissionen aus dem Plangebiet, deren Immissionen sich auf die umliegende Nutzung 
auswirken 
Aufgrund des geplanten Vorhabens, auf der von einer Gärtnerei- und Gartenbaubetriebs ge-
werblich genutzten Fläche, ein Bürogebäude zur Eigennutzung zu errichten, sind keine weiteren 
Beeinträchtigungen an der umliegenden schutzwürdigen Bestandsnachbarschaft als die beste-
henden (siehe Basisszenario) zu erwarten. 
 
 
4.4.1.4    Störfallbetriebe 
 
Zur Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen sind angemessene Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallver-
ordnung und schutzbedürftigen Gebieten mit den Mitteln der Bauleitplanung sicher zu stellen. 
Die Vorgaben des § 50 BImSchG bzw. des Artikels 13 der Seveso-III-Richtlinie sind zu beach-
ten. 
 
Im Umkreis von 2 km zu den geplanten schutzbedürftigen Gebieten sind keine relevanten Stör-
fallbetriebe bekannt. Das Plangebiet liegt somit nicht innerhalb der Achtungsabstände gemäß 
dem von der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium für Umwelt, Na-
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turschutz und Reaktorsicherheit erstellten Leitfaden „Empfehlung für Abstände zwischen Be-
triebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung – Umsetzung des § 50 BImSchG“ (KAS-18). 
 
 
4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft wurden 2023 durch die Pla-
nungsgruppe Ökologie und Landschaft eine Erfassung der Biotoptypen, Bestandserfassung ge-
schützter und gefährdeter Gefäßpflanzen, Erfassung der Horst- und Habitatbäume sowie eine 
Bestandserfassung der Brutvögel (inkl. Aufnahme etwaiger Zufallsfunde anderer Artengruppen) 
durchgeführt. 
 
Die Erfassung von Horst- und Habitatbäumen erfolgte im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes RA 29, die sonstigen (Bestands-) Erfassungen wurden jeweils im Bereich des erweiterten 
Untersuchungsgebietes mit der gesamten Feldflur zwischen Rautheim im Osten und der Süd-
stadt im Westen zuzüglich zweier öffentlicher Grünflächen an den Ortsrändern im Osten und 
Norden sowie des nördlichen Randes des Mascheroder Holzes durchgeführt. 
 
Auf dieser Grundlage wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Prüfung des speziellen 
Artenschutzes nach § 44 BNatSchG erstellt und Maßnahmen zur Vermeidung und zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen von betroffenen Arten erarbeitet. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs der FNP-Änderung liegen keine Natur-/Landschaftsschutzge-
biete, Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile, Europäische Vogelschutzgebiete 
oder FFH-Gebiete. Südlich des Geltungsbereichs liegen das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet 
Mascheroder- und Rautheimer Holz bzw. Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und 
Cremlingen. Im Rahmen der Voruntersuchungen erfolgte eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Ge-
biet Nr. 365 "Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen", um zu beurtei-
len ob es durch das beabsichtigte Planverfahren zu erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 
2000-Gebietes kommen kann. Auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes hat die FFH-Vor-
prüfung ergeben, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele 
des prüfungsrelevanten FFH-Gebietes und den dort vorkommenden Lebensraumtypen durch 
das Planvorhaben zu erwarten sind. Auch eine Gefährdung der im Gebiet erfassten Arten des 
Anhanges II der FFH Richtlinie (Kammmolch, Mops-, Bechsteinfledermaus und Großes Maus-
ohr) kann nicht prognostiziert werden. 
 
Gesetzlich nach § 30 BNatSchG bzw. § 24 NNatSchG geschützte Biotope kommen innerhalb 
des Geltungsbereichs nicht vor. 
 
Der Geltungsbereich der FNP-Änderung umfasst überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen 
und bietet somit insbesondere den Vogelarten der Agrarlandschaft Nahrungs- und Bruthabitat.  

 
Biotoptypen und Gefäßpflanzen 
Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte 2023 durch die Planungsgruppe Ökologie und Land-
schaft nach DRACHENFELS (2021) innerhalb des erweiterten Untersuchungsgebietes. Bei den 
Begehungen wurden auch gefährdete und gesetzlich geschützte Gefäßpflanzenarten (GARVE 
2004) erfasst. Die Geländebegehungen fanden im Frühjahr und Sommer 2023 statt. 
 
Es wurden keine besonders bzw. streng geschützten Arten gemäß BNatSchG in Verbindung mit 
der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) oder Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie im 
Plangebiet festgestellt. Eine vertiefende Prüfung der Gefäßpflanzen ist daher nicht notwendig. 
Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in Bezug auf die Flora ausgelöst. 
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Tiere 
Auf Grund der vorliegenden Habitatstrukturen wurde eine Brutvogelerfassung im Frühjahr und 
Sommer 2023 durchgeführt. Darüber hinaus wurden Zufallsfunde aufgenommen. 
 
Die nachgewiesenen Vogelarten zählen überwiegend zu den weit verbreiteten und häufigen 
Brutvögeln, die ungefährdet und im Allgemeinen relativ unempfindlich gegen Störungen sind. 
Alle europäischen Brutvogelarten (Arten des Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) sind mind. be-
sonders geschützt. Die nachgewiesenen Nahrungsgäste Rotmilan und Mäusebussard zählen 
zu den streng geschützten Arten. 
 
Acht der erfassten Arten nutzten das Untersuchungsgebiet ausschließlich zur Nahrungssuche: 
Graugans, Rauchschwalbe, Rotmilan, Saatkrähe, Singdrossel, Straßentaube, Schwarzkehlchen 
und Wacholderdrossel.  
 
Als gefährdet gelten die Arten Bluthänfling, Feldlerche, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Rotmilan 
und Star. Während Rotmilan und Rauchschwalbe nur als Nahrungsgäste vorkamen, sind die 
Arten Feldlerche mit 16 Brutpaaren, Star (4 Brutpaare), Rebhuhn (3 Brutpaare) und Bluthänfling 
(1 Brutpaar) als Brutvögel im Geltungsbereich identifiziert worden. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert: Im Südwesten des Plangebietes würde bei 
Umsetzung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans ein vergleichbar großes Wohngebiet 
östlich der Südstadt entstehen. Dies würde zu einer ähnlichen Veränderung der Biotope und Ar-
tenzusammensetzung wie bei Durchführung der Planung führen. Im restlichen Geltungsbereich 
bleiben aufgrund des nicht vorhandenen Planungsrechtes die vorhandenen landwirtschaftlichen 
Nutzungen und Biotope erhalten.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche und 
damit weiterer Nutzung als Ackerflächen ist von keiner Änderung der Artenzusammensetzung 
auszugehen. Wird die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben, so wird sich vor allem auf den 
Brachflächen eine natürliche Sukzession mit Spontanvegetation einstellen. 

 
Andere Vorhaben, wie z.B. die Anbindung von Rautheim an die Stadtbahn, würden voraussicht-
lich zu einer Veränderung der Biotope und Artenzusammensetzung am westlichen Rand von 
Rautheim führen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Insgesamt wird mit der Umsetzung der Planung die intensive landwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen aufgegeben und durch Flächen für den Wohnungsbau, Gemischte Bauflächen sowie 
Grünflächen neu geprägt. Dadurch werden sich die Biotop- und Artenzusammensetzung na-
hezu vollständig verändern. 
 
Tiere 
Die Auswirkungen auf die festgestellten Brutvogelarten sind im artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag durch die Planungsgruppe Ökologie und Landschaft (2023) bewertet worden.  
 
Bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer vollständigen Umwandlung des Plangebiets. 
Der Acker wird überprägt und es entsteht ein Wohngebiet. Für die Gebäude und die geplanten 
Verkehrswege werden Teile der Fläche versiegelt. Für die Vogelarten der offenen Feldflur 
kommt es dadurch zu einem dauerhaften Verlust von Lebensraum. Die daraus resultierenden 
notwendigen Maßnahmen werden im parallelen Bebauungsplanverfahren umgesetzt. 
 



- 22 - 
 

 
160. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rautheim-Möncheberg“ Stand: 18.08.2025 

  Verfahrensstand: Planbeschluss 

 

Durch die FNP-Änderung ergeben sich im Vergleich zum derzeitig gültigen FNP in diesem Be-
reich keine erheblichen Änderungen im Hinblick auf den Lebensraumverlust für Arten der offe-
nen Feldflur. Die jeweiligen Anteile an Baufläche, Ackerfläche sowie Grünfläche bleiben annäh-
rend gleich. 
 
 
4.4.3 Fläche 

 
Auf Flächennutzungsplan-Ebene wird nicht zum Flächenverbrauch beigetragen. Mit der Flä-
chennutzungsplan-Änderung wird die Lage von Bauflächen, Grünflächen und Flächen für die 
Landwirtschaft verändert. In der Summe bleibt es bei 22 ha Bauflächen im Plangebiet und die 
Flächen für die Landwirtschaft nehmen um einen Hektar ab zugunsten der Grünflächen. 
 
Es besteht dringender Bedarf nach Wohnbauflächen. Die bisher in diesem Änderungsbereich 
des Flächennutzungsplans dargestellte Wohnbaufläche angrenzend an die Südstadt liegt deut-
lich weiter entfernt von der geplanten leistungsfähigen Stadtbahntrasse. Mit der vorliegenden 
Planung soll die Ortslage Rautheim daher nach Westen erweitert werden. Aufgrund der Lage 
des Gebietes sowie der ungebrochenen Nachfrage nach bezahlbarem, gut erschlossenem 
Wohnraum ist das Gebiet für die angestrebte Entwicklung geradezu prädestiniert. Die geplante 
Erschließung des Stadtteils Rautheim durch die Stadtbahn mit dem angrenzend vorgesehenen 
Haltepunkt erhöhen die Eignung der Fläche darüber hinaus. Möglichkeiten der Wiedernutzbar-
keit von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen der Innenentwicklung wie z. B. 
Nutzung von Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken stehen im erforderlichen Umfang 
nicht zur Verfügung. Siehe auch Kap. 4.8 Alternativen. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der weit überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird derzeit als Ackerfläche mit einer intensi-
ven Bewirtschaftung genutzt. Der Bereich westlich des Umspannwerks ist derzeit bereits teil-
weise versiegelt und wird als Lagerfläche des Gärtnereibetriebs genutzt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert: Im Südwesten des Plangebietes würde bei 
Umsetzung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans ein vergleichbar großes Wohngebiet 
östlich der Südstadt entstehen und Flächen in Anspruch nehmen. Im sonstigen Geltungsbereich 
sind aufgrund des nicht vorhandenen Planungsrechtes keine weitergehenden Bebauungen und 
Versiegelungen zu erwarten. Die Fläche würde weiterhin für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen sollen teilweise in Wohnbauflächen, Ge-
mischte Bauflächen und Gewerbliche Bauflächen umgewandelt werden. Im Umfeld der geplan-
ten Bauflächen werden dann auch Grünflächen angelegt. Die Umsetzung der Planung führt zum 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung sowie zum Wegfall 
der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung. 
 
Der Flächenbedarf des Wohngebietes sowie die belastenden Auswirkungen auf die Umwelt 
sind aufgrund der räumlichen Lage und Verteilung der Bauflächen am Ortsrand von Rautheim 
jedoch begrenzt. Die Erforderlichkeit der Überplanung der weiteren Ackerflächen in Richtung 
Westen zur Straße Möncheweg ist derzeit nicht erkennbar. Die Grünvernetzung von der Oker 
bis zur Wabeaue (bereits umgesetzt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Roselies-
Süd“, RA 27) als Bestandteil des städtischen Freiraumsystems soll weiterverfolgt werden. Durch 
die Orientierung der Wohnbauflächen in unmittelbarer Nähe zur Ortslage können im Sinne des 
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden Synergieeffekte hinsichtlich Er-
schließung und Infrastruktur, z. B. auch durch die geplante neue Haltestelle der Stadtbahn, ge-
nutzt werden. 
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Der Zersiedelung der Landschaft soll zudem durch die räumliche Nähe von Wohn-, Gewerbe- 
und Naherholungsflächen sowie einer relativ hohen städtebaulichen Dichte der späteren Netto-
bauflächen entgegengewirkt werden. Flächenbedarfe für Mobilität und Bebauung sollen im Be-
bauungsplanverfahren zudem auf das sich aus den Nutzungsansprüchen ergebende notwen-
dige Maß begrenzt werden. Auf den geplanten öffentlichen Grünflächen können die natürlichen 
Bodenfunktionen grundsätzlich erhalten und in Verbindung mit den geplanten Maßnahmen in 
ihrer Funktion möglicherweise sogar gestärkt werden. Die Möglichkeiten zur Reduzierung der 
externen Ausgleichsbedarfe, zur Durchgrünung des Quartiers, zur Formulierung einer lebendi-
gen Ortskante sowie zum Einfügen in das Landschaftsbild fließen unter Berücksichtigung des 
Dichtekonzeptes in die Planung ein. 
 
 
4.4.4 Boden 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Im Geltungsbereich ist mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen.  
 
Für den Geltungsbereich liegen ein bautechnisches Bodengutachten und umwelttechnische Un-
tersuchungen der bsp ingenieure GmbH (21.02.2023) vor. 

 
Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. Von 
West nach Ost quert ein mit Schotter befestigter Feldweg das Plangebiet. Die Böden sind dem-
nach nahezu unversiegelt. Ausnahmen bilden der asphaltierte Basketballplatz und die Randbe-
reiche des Beachvolleyballplatzes sowie die wasserdurchlässig befestigten Wege am Ortsrand 
von Rautheim. 

 
Im Bereich der Ackerflächen liegt Oberboden in Stärken von ca. 0,2 m bis 0,5 m vor. Unter dem 
Oberboden steht flächendeckend natürlicher Lösslehm an. Nur lokal fehlt dieser, hier stehen na-
türliche Sande an. Unter dem Lösslehm liegen im Plangebiet Geschiebemergel bzw. Schluffe 
vor. Nur in der nordwestlichsten Ecke des Plangebietes stehen unter dem Lösslehm natürliche 
Sande an. Der tiefere Untergrund wird von Ton der oberen Kreideformation gebildet. Dieser 
wurde in einigen Bohrungen, vor allem im östlichen Bereich des Plangebietes, angetroffen. 
 
Die Ertragspotentiale der Flächen sind nach der Bodenfunktionskarte als sehr hoch zu bewer-
ten, die Bodenfruchtbarkeit als hoch, der Natürlichkeitsgrad als mittel. Auch die natürliche Funk-
tionserfüllung des Bodens ist insgesamt als hoch zu bewerten. Besonders schutzwürdige Böden 
sind nicht vorhanden, eine Schutzwürdigkeit besteht aber auf Grund der hohen Bodenfruchtbar-
keit. 
 
Im Rahmen der umwelttechnischen Untersuchungen wurden auf sechs Teilflächen Oberflä-
chenmischproben entnommen und auf Schadstoffparameter gemäß Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) untersucht. Die Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden – 
Mensch für eine Nutzung als Wohngebiet werden von den gemessenen Konzentrationen einge-
halten und sind somit im Hinblick auf die geplante Nutzung des Plangebietes unkritisch. Auch 
die strengeren Vorsorgewerte der BBodSchV werden eingehalten. 

 
Die natürlich anstehenden Böden (Löss, Sande, Geschiebemergel, Schluff) weisen keine bzw. 
nur geringe Schadstoffbelastungen auf. 

 
Altlastverdächtige Flächen liegen in dem Plangebiet nicht vor.  

 
Die Baugrundverhältnisse sind insgesamt als günstig einzustufen.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
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Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert: Im Südwesten des Plangebietes würde bei 
Umsetzung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans ein vergleichbar großes Wohngebiet 
östlich der Südstadt entstehen und die natürlichen Bodenfunktionen würden dort großenteils 
verloren gehen. Im restlichen Geltungsbereich bleiben aufgrund des nicht vorhandenen Pla-
nungsrechtes die vorhandenen natürlichen Bodenfunktionen und Flächen zur landwirtschaftli-
chen Nutzung erhalten. Die Fläche würde weiterhin für die Landwirtschaft zur Verfügung ste-
hen. 
 

 
 
Die bestehenden Bodenveränderungen durch Bodenbearbeitung und Düngung bzw. das Aus-
bringen von Pflanzenschutzmitteln im Zuge der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft wür-
den weiterhin fortbestehen. 
 

 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung gehen in großen Bereichen des Plangebietes der Oberboden 
und die natürlichen Bodenfunktionen sowie landwirtschaftliche Flächen verloren. Zudem werden 
große Flächen durch die geplanten Gebäude und Straßen versiegelt. Aufgrund der Verdich-
tungsempfindlichkeit der Oberböden ist darüber hinaus mit einer negativen Beeinflussung der 
verbleibenden Böden durch die Bautätigkeiten zu rechnen. 

 
Dem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung stehen die um-
fangreichen öffentlichen Grünflächen gegenüber. Unter diesen Flächen bleiben die natürlichen 
Bodenfunktionen erhalten oder können in Verbindung mit den geplanten Wiesen- und Gehölz-
flächen in ihrer Funktion gestärkt werden. 
 
Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der Oberböden ist jedoch mit einer negativen Beein-
flussung der verbleibenden Böden durch die Bautätigkeiten zu rechnen. Der Eingriff in das 
Schutzgut Boden ist als „hoch“ zu bewerten. 
 
Aus Sicherheitsgründen sind entsprechend der DIN 18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ vollflä-
chige Sondierungen auf Kampfmittel durchzuführen. Werden Störkörper festgestellt, sind diese 
zu bergen (Aufgrabung der Verdachtspunkte). 
 
Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich gemäß Auskunft des Niedersächsischen Landes-
amtes für Denkmalpflege zwei archäologische Fundstellen, die als Bodendenkmale bei der Pla-
nung zu beachten sind. 
 
 
4.4.5 Wasser 
 
Wasser kommt in den Erscheinungsformen Oberflächenwasser und Grundwasser vor. Zudem 
können Niederschläge zu temporären Abflüssen von Wasser auf den Oberflächen führen. Zu-
sammen mit Versickerung und Verdunstung ergibt sich der natürliche Wasserkreislauf. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fläche. Die 
Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualität werden durch die landwirtschaftliche 
Nutzung beeinflusst. 
 
Auf dem Flurstück 541, entlang der Straße „Am Rautheimer Holze“ sowie an der südlichen 
Grenze des Geltungsbereiches befinden sich Gräben (Gewässer III. Ordnung), die zu erhalten 
sind. 
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Die Starkregengefahrenkarten sind für das derzeitige Gelände erstellt worden. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Belange keine 
Änderungen zu erwarten. 
 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der vorliegenden Planung. Dies würde den Wasserhaushalt voraussichtlich ähnlich beeinflus-
sen.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung  
Durch die Umsetzung der Planung wird das Plangebiet versiegelt, wodurch der Wasserhaushalt 
beeinflusst wird (z. B. Reduzierung der Grundwasserneubildung und Verdunstung, größere Ab-
flussmengen, Abflussspitzen). 
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird zwischen Siedlungsbestand und Neubauflä-
che eine Grünfläche dargestellt, ebenso am West- und Nordrand der Baufläche. Diese können 
auch der Regenwasserbewirtschaftung dienen. Es kann auf FNP-Ebene davon ausgegangen 
werden, dass trotz der örtlichen Rahmenbedingungen (wenig versickerungsfähiger Untergrund, 
keine leistungsfähige Vorflut) eine geeignete Entwässerungslösung gewährleistet wird. Hierzu 
dient auch ein parallel zum Bebauungsplan erstelltes Entwässerungskonzept, dass auch mit der 
Unteren Wasserbehörde abgestimmt wird. Im Rahmen der Entwässerungskonzeption werden 
prinzipielle Lösungswege bzw. Alternativen für die wassersensible Regenwasserbewirtschaf-
tung aufgezeigt, bewertet und vertieft ausgearbeitet. In das Entwässerungskonzept fließen auch 
die Ergebnisse der Starkregenanalyse der Stadt Braunschweig ein.  
 
 
4.4.6 Klima, Luft  
 
Das Schutzgut Klima, Luft wird in zwei Teilaspekten behandelt: Stadtklimatische Funktion der 
Flächen und Klimaschutz vor allem im Hinblick auf Maßnahmen zur Vermeidung zusätzlicher 
Emissionen von Klimagasen wie CO2. 
 
 
Stadtklima 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet liegt im Bereich wichtiger klimaökologischer Ausgleichsräume zwischen Süd-
stadt, Lindenberg und Rautheim. Diese Bereiche sorgen in der Nacht für einen klimatischen und 
lufthygienischen Ausgleich zwischen den Freiflächen und dem bestehenden Siedlungskörper. 
Demzufolge weisen diese Bereiche eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivie-
rung auf (Klimagutachten GEO-NET 2018). Tagsüber besitzen diese Flächen aufgrund ihrer 
fehlenden Struktur (Ackerflächen) bioklimatisch nur eine geringe Bedeutung.  
 
Die angrenzenden Siedlungsbereiche (Rautheim, Lindenberg, Südstadt) weisen nachts auf-
grund der direkt benachbarten Ausgleichsräume eine günstige, in Teilen sehr günstige bioklima-
tische Situation auf. Gemäß Klimaanalysekarte der Stadt Braunschweig gehört der Geltungsbe-
reich zu einem Freiraum, der für die Kaltluftlieferung in die angrenzenden Stadtteile sorgt. 
 
In Bezug auf die Vorbelastung des Geltungsbereichs mit Luftschadstoffen sind vor allem Ge-
werbebetriebe und Verkehr relevant. Die nächstgelegenen genehmigungsbedürftigen Betriebe 
gemäß 4. BImSchV befinden sich mit der Auro Pflanzenchemie AG ca. 4,2 km westlich und mit 
der Brauerei Braunschweig ca. 3,0 km nordwestlich des Geltungsbereichs in einem ausreichend 
großen Abstand.  
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Die Bundesautobahn A 39 verläuft etwa 1 km nördlich und westlich des Geltungsbereichs.  
Auf Grund der Entfernung der Betriebe und der Autobahn ist mit einer für städtische Räume üb-
lichen Hintergrundbelastung mit Luftschadstoffen zu rechnen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der vorliegenden Planung. Dies würde die Funktion für den Transport von Kaltluft und zum Aus-
gleich der nächtlichen Wärmebelastung voraussichtlich ähnlich beeinflussen.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
würde die Freifläche zwischen den Ortslagen Rautheim, Lindenberg und Südstadt unbebaut 
bleiben und weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Die Fläche könnte ihre Funk-
tion für den Transport von Kaltluft und zum Ausgleich der nächtlichen Wärmebelastung in den 
angrenzenden Siedlungsflächen weiterhin erfüllen.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Das aktuelle Klimagutachten der Stadt Braunschweig fordert bei der Entwicklung von Freiflä-
chen mit hoher bioklimatischer Bedeutung (wie dem vorliegenden Bebauungsplangebiet RA 
29), dass bauliche Eingriffe unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfol-
gen sollen und eine gute Durchströmbarkeit der Bebauung angestrebt werden soll. 
 
Aufgrund der Randlage wurde ein eigenständiges Klimagutachten angefertigt (GEO-NET 2024). 
Nach den Erkenntnissen des Gutachtens kommt es demnach großflächig zu einer hohen pla-
nungsbedingten Auswirkung auf das nächtliche Kaltluftgeschehen (> 10 % Änderung der Kalt-
luftvolumenstromdichte, nach VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 als hohe Auswirkung zu bewerten und 
durch entsprechende Maßnahmen auf der Ebene der Bebauungsplanung zu vermindern). 
 
Aufgrund der Entfernungen zu den genehmigungsbedürftigen Betrieben ist nicht mit einer Ge-
sundheitsgefährdung durch Luftschadstoffimmissionen aus diesen Anlagen in den geplanten 
Wohngebieten zu rechnen.  
 
Klimaanpassung  
Im Kontext der Anpassung an die Folgen des nicht mehr vermeidbaren eintretenden Klimawan-
dels wird ausdrücklich auf das Berücksichtigungsgebot des Klimaanpassungsgesetzes (§ 8, 
KAnG) sowie die Hinwirkungspflicht gemäß Niedersächsischem Klimagesetz (§ 3 (1) 6; NKli-
maG) hingewiesen. Demnach haben alle Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und 
Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung fachübergreifend und integriert zu berücksichti-
gen, wobei sowohl die bereits eingetretenen als auch die zukünftig zu erwartenden Auswirkun-
gen des Klimawandels zu berücksichtigen sind. Dabei sind insbesondere die folgenden Klimari-
siken fachlich in den Blick zu nehmen: 
 

 Überflutungen oder Überschwemmungen durch Starkregen, 
Sturzfluten oder Hochwasser, 

 Absenkungen des Grundwasserspiegels oder verstärkte Trockenheit 
bzw. Niedrigwasser, 

 Bodenerosion oder 
 Entstehung oder Verstärkung von lokalen Wärmeinsel-Effekten  

 
Ferner sollen im Sinne einer wassersensiblen Entwicklung Versickerungs-, Speicher- und Ver-
dunstungsflächen so weit wie möglich erhalten bleiben.  
 
Im vorliegenden Planungsbereich muss daher auch auf FNP-Ebene dargelegt werden, wie der 
bestehende Zielkonflikt zwischen städtebaulicher Verdichtung und den Anforderungen einer kli-
maangepassten Stadtentwicklung planerisch bearbeitet und gelöst werden kann. 
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Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich wird derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und erfüllt durch seine 
unversiegelten Böden wertvolle, stadtklimarelevante bzw. klimaanpassungsrelevante Leistun-
gen (ökosystemare Dienstleistungen): Zwar erwärmen sich die ungeschützten, saisonal vegeta-
tionslosen Freiflächen aufgrund der weitgehend fehlenden Vegetationsstrukturen tagsüber sehr 
stark. In der Nachtsituation hingegen, fungieren die unversiegelten Flächen als stadtklimatischer 
Ausgleichsraum und als großflächiges Kaltluftentstehungsgebiet.  
In den bindigen Böden wird Niederschlagswasser längere Zeit gehalten, was die Versorgung 
der angebauten Ackerpflanzen sicherstellt (Versorgungs- und Produktionsfunktion). Die unver-
siegelten Böden erfüllen zudem eine natürliche Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, die hin-
sichtlich der Risiken zunehmender Extremwetterereignisse aufgrund des fortschreitenden Kli-
mawandels (saisonale Verschiebung von Niederschlag, Dauerregen- und Starkregenereignisse, 
Hitze- und Dürreperioden) als wertvoll zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts im 
Gebiet einzustufen ist: Zwar können längere Regenereignisse zu einer lokalen Vernässung und 
Minderung der Ertragsfähigkeit führen, jedoch mindern die unversiegelten Böden durch Re-
tention, Versickerung und Grundwasserneubildung klimawandelbedingte Risiken erheblich.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der vorliegenden Planung. Dies würde die beschriebenen bioklimatische Ausgleichsfunktionen 
sowie die natürlichen Speicher-, Puffer- und Filterfunktionen der Böden zur Stabilisierung des 
Landschaftswasserhaushaltes ähnlich beeinflussen, wie bei Durchführung der Planung.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
wird die landwirtschaftliche Nutzung und die beschriebene bioklimatische Ausgleichsfunktion 
der Böden erhalten bleiben. Ebenso blieben natürliche Speicher-, Puffer- und Filterfunktionen 
der Böden zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes erhalten, da die Böden nicht 
versiegelt werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung geht die landwirtschaftliche Nutzung zugunsten einer Wohnnut-
zung verloren. Durch Veränderung der Strukturvielfalt, weg von einer monotonen, strukturarmen 
Ackerlandschaft - hin zu einem stark durchgrünten Siedlungsbereich, erhöht sich voraussichtlich 
die Attraktivität des Geltungsbereichs als Lebensraum für verschiedene Artengruppen, und 
auch für den Menschen wird der Siedlungsraum grundsätzlich attraktiver zum Aufenthalt.  
 
Die bioklimatische Ausgleichsfunktion des Geltungsbereichs wird durch Versiegelung und ver-
dichtete Baustruktur jedoch erheblich verändert und beeinträchtigt, was vor dem Hintergrund 
des fortschreitenden Klimawandels zu sommerlicher Überwärmung (Wärmeinseleffekt) und ge-
sundheitlicher Belastung der Bevölkerung führen kann. 
 
Die großflächige Neuversiegelung (inkl. Teilversiegelung) mit der einhergehenden Minderung 
bzw. vollständigen Zerstörung natürlicher Bodenfunktionen ist bzgl. der Ziele der Klimaanpas-
sung negativ zu bewerten, da ursächlich hierdurch der Erhöhung von Überflutungsrisiken bei 
Starkregenereignissen, der Absenkung des Grundwasserspiegels und verstärkter Trockenheit 
sowie der Entstehung von lokalen Wärmeinsel-Effekten im Planungsraum erheblich Vorschub 
geleistet wird (vgl. § 8 KAnG). Gemäß vorliegender Planung kommt es auf Teilen der Flächen 
zu einem vollständigen Verlust oder zumindest zu einer erheblichen Minderung der natürlichen 
Bodenfunktionen inkl. Produktions-, Speicher-, Puffer-, Filter- und Lebensraumfunktion und zu 
nachfolgenden Beeinträchtigungen von Ökosystem, Landschaftswasserhaushalt und Grund-
wasserneubildung.  
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Im Sinne einer klimaresilienten Planung sind diese vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der 
natürlichen Bodenfunktion (Ökosystemdienstleistungen) in geeigneter Weise auszugleichen 
bzw. Maßnahmen zu ergreifen, um den Versiegelungsanteil zu reduzieren bzw. die bioklimati-
sche Ausgleichsfunktion zu sichern. 
 
 
Klimaschutz 
Mit Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig vom 05.11.2024 ist die Einführung einer Kli-
mawirkungsprüfung von Beschlussvorlagen eingeführt worden. Darunter befindet sich eine 
Checkliste für Baugebiete zur Optimierung im Sinne des Klimaschutzes. Die entsprechenden 
Maßnahmen werden im Zuge der Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Pla-
nung auf der Ebene der Bebauungsplanung dargelegt. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Die landwirtschaftliche Nutzung führt zu direkten (z. B. Erntemaschinen) und zu indirekten (z. B. 
Herstellung von Düngemitteln, ggf. Futtermittelanbau für Tierhaltung) Treibhausgasemissionen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der vorliegenden Planung. Dies würde zu ähnlichen Veränderungen in Bezug auf die Treib-
hausgasemissionen führen.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
sind wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen nur zu erwarten, 
wenn sich in der landwirtschaftlichen Nutzung Änderungen ergeben, z. B. durch Nutzung erneu-
erbarer Energien oder Intensivierung der Bewirtschaftung. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Aus Sicht des Klimaschutzes muss jede Art von Neubauvorhaben kritisch betrachtet und in ihrer 
Notwendigkeit evaluiert werden. Für den Fall, dass die Entwicklung von Bauland alternativlos 
ist, muss diese in möglichst klimafreundlicher Art und Weise geschehen. Die hohen Treibhaus-
gasemissionen, insbesondere der vergangenen Jahrzehnte, haben dazu geführt, dass die welt-
weiten negativen Folgen des dadurch bedingten Klimawandels spürbar geworden sind und 
ohne Gegenmaßnahmen zu erheblichen Beeinträchtigungen des menschlichen Lebens sowie 
des Naturhaushaltes auf der Erde führen werden. Deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland 
weltweit, europaweit und deutschlandweit Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen eingegangen (u. a. Pariser Vertrag, Klimaschutzgesetz). Die Umsetzung dieser 
Verpflichtungen und Ziele betrifft in starkem Maße die lokale Ebene. Der Rat der Stadt Braun-
schweig hat hierzu im Jahr 2022 ein „Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0“ (IKSK 2.0) mit dem 
Ziel der Treibhausgasneutralität bis möglichst 2030 beschlossen. 
 
Das neue Wohngebiet wird im „Betrieb“ insgesamt einen erheblichen Energiebedarf besitzen 
(Strom, Wärme). Neben dem Energiebedarf der Gebäude und des Wohnens bzw. Arbeitens ist 
auch der Energiebedarf der Mobilität zu berücksichtigen. Das zu erwartende Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen im Betrieb ist in erster Linie von der Energieversorgung und -effizienz der 
baulichen Anlagen und des zusätzlichen Verkehrsaufkommens (insbesondere MIV) in diesen 
Bereichen abhängig. Darüber hinaus ergeben sich im Zuge der Entwicklung des Planungsge-
bietes erhebliche Emissionen in der Vor- und Nachkette (Bau, Materialien/Rohstoffe, Rückbau 
usw.). Im Lebenszyklus von Gebäuden entstehen mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissio-
nen durch den Bau und die Produktion der Materialien. Diese Emissionen werden graue Emissi-
onen oder Energie genannt. Das Ausmaß der grauen Emissionen kann durch eine nachhaltige 
Bauweise gemindert werden. Beispielsweise durch die Verwendung von Recycling-Betonantei-
len oder nachhaltigen Dämmstoffen. 
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Die aktuellen Klimaschutzrichtlinien sollen auf mehreren Ebenen umgesetzt werden und im 
Sinne der Klimaschutzziele der Stadt Braunschweig soll das neue Quartier in möglichst klima-
freundlicher Art und Weise entwickelt werden. 
 
In Bezug auf die o. g. Klimacheckliste sind die folgenden Aspekte für das Baugebiet maßgeb-
lich: 
Es entsteht ein Standort der kurzen Wege, optional kleinflächige Nahversorgungseinrichtungen 
und Kitas werden fußläufig erreichbar sein. Es ist ein Mobilitätskonzept erstellt worden. Die An-
bindung an das ÖPNV-Netz erfolgt durch die geplante Stadtbahn-Haltestelle. Eine Anbindung 
an das Radwegenetz erfolgt über den als Freizeitweg konzipierten „Kleine-Dörfer-Radweg“. In-
nerhalb des Quartiers wird ein Netz an Fußwegeverbindungen in öffentlichen Grünverbindun-
gen hergestellt. Durch die Planung von Quartiersgaragen und einem Mobility-Hub soll der moto-
risierte Verkehr innerhalb des Quartiers reduziert werden. 
 
Grundsätzlich kann aus klimaschutztechnischer Sicht davon ausgegangen werden, dass die 
Entwicklung des Gebietes eine Verschlechterung des Zustands zur Folge haben wird. Die vor-
herrschenden Rahmenbedingungen (perspektivischer Stadtbahnausbau) in Verbindung mit den 
planerischen Maßnahmen bzgl. der Mobilität (Mobilitätskonzept, Quartiersgarage, Rad- und 
Fußwegeverbindungen) mindern die zu erwartenden negativen Auswirkungen auf das Klima bis 
zu einem gewissen Punkt, eignen sich aber nicht dazu, die negative Gesamtwirkung komplett-
auszugleichen. 
Maßnahmen zur Minderung des negativen Effektes sollten in der verbindlichen Bauleitplanung 
festgesetzt und in der Umsetzungsplanung berücksichtigt werden. 
 
Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel 
Im Kontext der Anpassung an die Folgen des nicht mehr vermeidbaren eintretenden Klimawan-
dels wird ausdrücklich auf das Berücksichtigungsgebot des Klimaanpassungsgesetzes (§ 8 
KAnG) sowie die Hinwirkungspflicht gemäß Niedersächsischem Klimagesetz (§ 3 (1) Nr. 6 NKli-
maG) hingewiesen. Demnach haben alle Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und 
Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung fachübergreifend und integriert zu berücksichti-
gen, wobei sowohl die bereits eingetretenen als auch die zukünftig zu erwartenden Auswirkun-
gen des Klimawandels zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere die folgenden Klimarisiken 
fachlich in den Blick zu nehmen: 
 

1. Überflutungen oder Überschwemmungen durch Starkregen, Sturzfluten oder Hochwasser, 
2. Absenkungen des Grundwasserspiegels oder verstärkte Trockenheit bzw. Niedrigwasser, 
3. Bodenerosion oder 
4. Entstehung oder Verstärkung von lokalen Wärmeinsel-Effekten  

 
Ferner sollen im Sinne einer wassersensiblen Entwicklung Versickerungs-, Speicher- und Ver-
dunstungsflächen so weit wie möglich erhalten bleiben.  
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich wird derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und erfüllt durch seine 
unversiegelten Böden wertvolle, stadtklimarelevante bzw. klimaanpassungsrelevante Leistun-
gen (ökosystemare Dienstleistungen): Zwar erwärmen sich die ungeschützten, saisonal vegeta-
tionslosen Freiflächen aufgrund der weitgehend fehlenden Vegetationsstrukturen tagsüber sehr 
stark, in der Nachtsituation hingegen fungieren die unversiegelten Flächen als stadtklimatischer 
Ausgleichsraum und als großflächiges Kaltluftentstehungsgebiet.  
In den bindigen Böden wird Niederschlagswasser längere Zeit gehalten, was die Versorgung 
der angebauten Ackerpflanzen sicherstellt (Versorgungs- und Produktionsfunktion). Die unver-
siegelten Böden erfüllen zudem eine natürliche Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, die hin-
sichtlich der Risiken zunehmender Extremwetterereignisse aufgrund des fortschreitenden Kli-
mawandels (saisonale Verschiebung von Niederschlag, Dauerregen- und Starkregenereignisse, 
Hitze- und Dürreperioden) als wertvoll zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts im 
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Gebiet einzustufen ist. Zwar können längere Regenereignisse zu einer lokalen Vernässung und 
Minderung der Ertragsfähigkeit führen, jedoch mindern die unversiegelten Böden durch Re-
tention, Versickerung und Grundwasserneubildung klimawandelbedingte Risiken erheblich. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der Planung. Dies würde die beschriebenen bioklimatischen Ausgleichsfunktionen sowie die na-
türlichen Speicher-, Puffer- und Filterfunktionen der Böden zur Stabilisierung des Landschafts-
wasserhaushaltes ähnlich beeinflussen, wie bei Durchführung der Planung.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
wird die landwirtschaftliche Nutzung und die beschriebene bioklimatische Ausgleichsfunktion 
der Böden erhalten bleiben. Ebenso werden natürliche Speicher-, Puffer- und Filterfunktionen 
der Böden zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes erhalten, da die Böden unver-
siegelt bleiben. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung geht die landwirtschaftliche Nutzung zugunsten einer Wohnnut-
zung verloren. Durch Veränderung der Strukturvielfalt, weg von einer monotonen, strukturarmen 
Ackerlandschaft - hin zu einem stark durchgrünten Siedlungsbereich, erhöht sich voraussichtlich 
die Attraktivität des Geltungsbereichs als Lebensraum für verschiedene Artengruppen und auch 
für den Menschen wird der Siedlungsraum grundsätzlich attraktiver für den Aufenthalt.  
 
Die bioklimatische Ausgleichsfunktion des Geltungsbereichs wird durch Versiegelung und ver-
dichtete Baustruktur jedoch erheblich verändert und beeinträchtigt (vgl. Beitrag Stadtklima), was 
vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels zu sommerlicher Überwärmung (Wär-
meinsel-Effekt) und gesundheitlicher Belastung der Bevölkerung führen kann. 
 
Die großflächige Neuversiegelung (inkl. Teilversiegelung) mit der einhergehenden Minderung 
bzw. vollständigen Zerstörung natürlicher Bodenfunktionen ist bzgl. der Ziele der Klimaanpas-
sung negativ zu bewerten, da ursächlich hierdurch der Erhöhung von Überflutungsrisiken bei 
Starkregenereignissen, der Absenkung des Grundwasserspiegels und verstärkter Trockenheit 
sowie der Entstehung von lokalen Wärmeinsel-Effekten im Planungsraum erheblich Vorschub 
geleistet wird (vgl. § 8 KanG). Gemäß vorliegender Planung kommt es auf Teilen der Flächen 
zu einem vollständigen Verlust oder zumindest zu einer erheblichen Minderung der natürlichen 
Bodenfunktionen inkl. Produktions-, Speicher-, Puffer-, Filter- und Lebensraumfunktion und zu 
nachfolgenden Beeinträchtigungen von Ökosystem, Landschaftswasserhaushalt und Grund-
wasserneubildung.  
 
Im Sinne einer klimaresilienten Planung sind diese vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der 
natürlichen Bodenfunktion (Ökosystemdienstleistungen) in geeigneter Weise auszugleichen 
bzw. Maßnahmen zu ergreifen, um den Versiegelungsanteil zu reduzieren bzw. die bioklimati-
sche Ausgleichsfunktion zu sichern.   

 
4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Landschaftsbild des Geltungsbereichs wird insbesondere geprägt durch intensive landwirt-
schaftliche Nutzung. Visuelle Beeinträchtigungen sind durch die Hochspannungsleitungen und 
Straßen / Wirtschaftswege gegeben.   
 
Der Geltungsbereich grenzt im Osten an vorhandene Wohnbebauung des Ortsrandes von Raut-
heim und im Nordwesten an einen Teilbereich öffentlicher Grünfläche. Im Norden, Süden und 
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Westen grenzt der Geltungsbereich an weitere landwirtschaftliche Flächen. Im Süden schließen 
an die landwirtschaftlichen Flächen das Rautheimer und das Mascheroder Holz an. 
 
Als Erholungsraum besitzt der Planungsraum trotz seiner direkten Ortsanbindung wegen seiner 
relativ geringen natürlichen Ausstattung insgesamt ein geringes Potenzial. 
Markante bzw. landschaftsprägende Punkte oder Naturobjekte (z. B. Gehölze, Steine, Hügel 
etc.) sind nicht vorhanden. 
 
Im Landschaftsrahmenplan wird der Bereich zum heutigen Zeitpunkt als ein Gebiet mit sehr 
stark eingeschränktem Landschaftserleben und zusätzlich negativem städtebaulichen Randef-
fekt hinsichtlich der Ortsansicht dargestellt. 
 
Westlich des Umspannwerks soll zudem eine 1 ha große Fläche von Grünfläche in Gewerbliche 
Baufläche geändert werden. Diese Fläche ist mit einzelnen Gebäuden und befestigten Flächen 
überbaut. Sie wird nördlich und östlich von Bebauung sowie südlich und westlich von einer 
Kleingartenanlage umschlossen und ist somit in Bezug auf das Landschaftsbild kaum wirksam. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Aufgrund der derzeitigen Darstellungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wäre die Er-
richtung von Wohnbebauung im Südwesten des Geltungsbereichs und im Südosten die Errich-
tung einer Sportanlage möglich. Durch Umsetzung würden die landwirtschaftlichen Flächen 
baulich überformt. 
 
Die Fläche westlich des Umspannwerkes ist derzeit im FNP als Grünfläche dargestellt, in der 
Realität aber zu einem nicht unerheblichen Anteil überbaut.   
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Das Erscheinungsbild der Landschaft, die zukünftig als Fläche für Wohnbebauung dargestellt 
wird, verändert sich bei Umsetzung der Planung grundlegend. Anstatt der großflächigen Acker-
fluren entsteht ein Wohnquartier inklusive notwendiger Erschließungsinfrastruktur. Negative 
Auswirkungen auf das örtliche Landschaftsbild werden jedoch durch die geplanten großzügigen 
öffentlichen Grünflächen mit entsprechenden Begrünungen und strukturreicher Ausgestaltung 
deutlich abgemildert. Da der aktuelle FNP innerhalb des Geltungsbereiches auch schon jetzt 
Wohnbaufläche sowie eine Sportplatzfläche darstellt, führt die Planung nicht zu einer zusätzli-
chen erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  
 
Die um die Wohnbebauung vorgesehenen Grünzüge dienen der Eingrünung des Wohngebie-
tes, der Biotopvernetzung sowie als Puffer der landwirtschaftlich bedingten Emissionen und als 
gliedernde Elemente zwischen der geplanten Wohnbebauung und den Ackerfluren. Sie bilden 
somit den Übergang zu der verbleibenden freien Landschaft bzw. der Wohnbebauung Raut-
heims im Osten. Im östlichen Grünzug soll zudem die Stadtbahntrasse verlaufen. 
 
Die Erholungsfunktion wird durch die Anlage von öffentlichen, der Allgemeinheit zugänglichen 
Grünflächen mit integrierten Spielflächen und den Ausbau entsprechender Freizeitwegeverbin-
dungen verbessert. Innerhalb des Geltungsbereiches soll entlang der Straße „Am Rautheimer 
Holze“ zukünftig die offizielle Route des fahrradtouristischen rund 109 km langen „Kleine-Dörfer-
Weg“ verlaufen. 
 
Die Fläche westlich des Umspannwerkes wird aktuell als Grünfläche ausgewiesen, ist in der 
Realität aber bereits zu einem größeren Anteil bebaut und versiegelt (siehe Luftbild Kap. 2). 
 
 
4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
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Das Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz (Stand 10.08.2023) 
beinhaltet im Geltungsbereich keine Einträge. 
 
Zum Teilaspekt der „Bodendenkmalpflege“ ist zu berücksichtigen, dass im Süden des Geltungs-
bereichs nach jetzigem Kenntnisstand zwei archäologische Fundstellen berührt sind. In diesen 
Bereichen sind vor Baubeginn zur Untersuchung Suchschnitte anzulegen. 
 
Bei den Flächen im Geltungsbereich handelt es sich überwiegend um landwirtschaftliche Nutz-
flächen sowie Grünanlagen am Ortsrand der Siedlung Rautheim. Diese beinhalten einen Ju-
gendspielplatz mit Beachvolleyballfeld und Basketballplatz sowie einer bei der Rautheimer Be-
völkerung beliebten „Riesenschaukel“. Die Grünanlagen werden durch fußläufige Verbindungen 
erschlossen und an den Stadtteil Rautheim angebunden. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der Planung. Dies würde die landwirtschaftliche Nutzung ähnlich beeinflussen, wie bei Durch-
führung der vorliegenden Planung.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ohne die Umsetzung der bisher dargestellten Baufläche 
bleiben die Anlage des Jungendspielplatzes und die Grünanlagen unverändert erhalten. Auch 
die landwirtschaftliche Nutzung könnte weiterhin ausgeübt werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei einer Umsetzung der Planung geht die Funktion der Flächen für die landwirtschaftliche Nut-
zung im Bereich der Bauflächen dauerhaft verloren. Im künftig als landwirtschaftliche Nutzung 
dargestellten Bereich würde sie dagegen gesichert.  
 
Die Grünanlagen werden mit Umsetzung der Planung voraussichtlich umgestaltet und im Be-
reich zwischen der geplanten Stadtbahnhaltestelle und einem optionalen kleinflächigen Nahver-
sorgungsmarkt mit Quartiersgarage überbaut. Hier würde auch der Jungendspielplatz teilweise 
überbaut werden. Die Planung sieht jedoch eine teilweise Neuerrichtung bzw. Verlagerung des 
Jugendspielplatzes auf einer etwas weiter südlich gelegenen Fläche vor. 
 
Die Grünanlagen am westlichen Ortsrand von Rautheim werden künftig keine Funktion der 
Ortsrandeingrünung mehr haben, sondern eine Grünzäsur zwischen dem alten und dem neuen 
Rautheim bilden. Entsprechend der funktionalen Anforderungen ist mit einer Neugestaltung und 
einer Einbindung in das Grünflächensystem der geplanten Siedlung zu rechnen. 
 
Im Ergebnis ist, mit Ausnahme der Landwirtschaftsflächen, kein dauerhafter Verlust von sonsti-
gen Sachgütern durch die Umsetzung der Planung zu erwarten. 
 
 
4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren und/oder messbaren Ver-
änderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgütern beschrieben. Eine 
genauere Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wirkungsgefügen der Schutzgüter unterei-
nander erfordert eine wissenschaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitpla-
nung nicht leistbar ist. 
 
Für diese FNP-Änderung sind im vorliegenden Fall besondere Wechselwirkungen zwischen bei-
nahe allen Schutzgütern zu erwarten, was in erster Linie durch die Überbauung und damit die 
Neuversiegelung gegenüber dem derzeitigen Bestand ausgelöst wird. Damit verbunden sind 
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der Verlust der natürlichen Bodenfunktion, von Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt und 
der Beeinträchtigung der klimaökologischen Funktionen. 
 
Darüber hinaus sind erhebliche, über das Plangebiet hinausgehende Wechselwirkungen nicht 
erkennbar, auch wenn Wirkungen bei einzelnen Schutzgütern, wie z. B. die lokalklimatischen 
Auswirkungen, über den Geltungsbereich hinauswirken. Diese Wirkungen sind jedoch bereits 
bei den einzelnen Schutzgütern beschrieben worden. 
 
Bei Realisierung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würde im Südwesten des Plange-
bietes ein vergleichbar großes Wohngebiet östlich der Südstadt entstehen wie bei Durchführung 
der vorliegenden Planung. Dies würde zu ähnlichen Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
und zu ähnlichen Wechselwirkungen zwischen ihnen führen wie bei Durchführung der Planung.  
 
 
 
4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 

 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser FNP-Änderung erfolgt derzeit in 
einem eigenständigen Planfeststellungsverfahren die Planung der Stadtbahntrasse Raut-
heim/Lindenberg mit Wendeschleife am östlichen Ende der Straße Zur Wabe. Die geplante 
Stadtbahntrasse nimmt den Verlauf der Braunschweiger Straße im Norden auf, verläuft östlich 
des Plangebietes an der westlichen Siedlungskante und biegt Richtung Osten in die Straße Zur 
Wabe ab.  
 
Die Planungen für Wohngebiete und die Stadtbahntrasse erstrecken sich über längere Zeit-
räume. Aktuell wird von einer zumindest in Teilen parallelen zeitlichen Realisierungsphase aus-
gegangen. Auf nachfolgenden Planungsebenen kann im Rahmen der Baustellenkoordinierung 
die Stadt dafür Sorge tragen, dass etwaige Belastungen hinsichtlich des Verkehrs oder hinsicht-
lich der Immissionsbelastungen auf das unvermeidbare Maß reduziert werden. Vielmehr sind 
Synergien einer parallelen Entwicklung nicht ausgeschlossen. Hierzu können erst im weiteren 
Verlauf der Projekte bei Vorliegen konkreter Bauablaufpläne genauere Aussagen getroffen wer-
den. 
 
Aus dem Planfeststellungsverfahren Stadtbahn ist zu erwarten, dass es ebenfalls Auswirkungen 
auf die Schutzgüter (Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und 
Luft) hat. Die Stadtbahn soll über Rasengleise geführt werden. Anfallendes Niederschlagswas-
ser wird vor Ort zurückgehalten und versickert bzw. verdunstet. Maßnahmen bezüglich Schall-
schutz werden im Planfeststellungsverfahren geprüft. Auf Grund der Abstände zur nächsten 
vorhandenen sowie geplanten Wohnbebauung ist jedoch davon auszugehen, dass kumulie-
rende Wirkungen nicht erheblich sein werden.  
 
 
4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 
 
Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild können im Rahmen des im Parallelverfahren in 
der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes RA 29 durch einen sparsamen Flächenver-
brauch mit geplanter Anlage von großzügigen Grünflächen, zahlreiche neue Baumstandorte so-
wie die vorgesehene Bauwerksbegrünung vermindert werden. Der Ortsrand zum Freiraum soll 
über die Anlage eines Grüngürtels gestaltet werden, über den die wohnbegleitenden Grünflä-
chen mit u. a. Sport- und Spielangeboten erreicht werden können. Darüber hinaus erfolgt eine 
Vernetzung mit dem umgebenden Landschaftsraum. 
 
Insbesondere im Osten des Plangebietes entlang der aktuell geplanten Stadtbahntrasse sowie 
dem Übergang zwischen dem zukünftigen Wohnquartier und dem bestehenden Siedlungsrand 
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kann durch eine gezielte Gestaltung der Freiräume ein Erhalt von Gehölzen zur Minimierung 
von Verlusten floristisch und faunistisch bedeutsamer Grünstrukturen geplant werden.  
 
Die grundsätzliche Inanspruchnahme von Flächen und wertvollen Böden soll durch hohe bauli-
che Dichte und kompakte Bauweise, flächensparende Planung sowie Flächennutzungen im 
Sinne der Multicodierung bzw. räumlicher Überlagerung reduziert werden. 
 
Als weitere wirksame Maßnahme zur Verminderung von Umweltauswirkungen in diesem  
Sinne können auf Bebauungsplan-Ebene z.B. die Verminderung von Beeinträchtigungen des 
Bodenwasserhaushaltes durch eine möglichst dezentrale und naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung geplant werden. Durch Entwicklung der Flächen nach den Prinzipien der „Schwamm-
stadt“ kann von der Verdunstungskühlung natürlicher Niederschläge profitiert werden. 
 
Die Erhöhung des Grünflächenanteiles im Geltungsbereich trägt darüber hinaus zur Minimie-
rung von kleinklimatischen Belastungen bei.  
 
Zur Stärkung des Umweltverbundes und der Belange des Klimaschutzes sollen auf Bebauungs-
plan-Ebene sowohl infrastrukturelle als auch organisatorische Maßnahmen herausgearbeitet 
werden, mit denen die verkehrsbedingte Umweltbelastung, die Versiegelung von Flächen und 
die negativen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs in dem neuen Gebiet minimiert werden können. 
Das Plangebiet soll zu einem autoreduzierten Quartier entwickelt werden. 

 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung und zum Ausgleich er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die betrach-
teten Schutzgüter. Grundsätzlich sind verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinde-
rung und Verringerung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen im 
Plangebiet umsetzbar. Eine Konkretisierung erfolgt jedoch planungsabhängig auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung. Ein Großteil der Eingriffe kann innerhalb des Gebietes ausgegli-
chen werden. Zudem wird eine externe Ausgleichsfläche erforderlich, die das Kompensations-
defizit ausgleichen kann. Diese wird im parallelen Bebauungsplanverfahren verortet und konkre-
tisiert. 
 
Die im Bebauungsplanverfahren genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum 
Erhalt einer gesunden Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- 
und Arbeitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus.  
 
 
4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach der FNP-

Änderung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind 

 
Risiken aufgrund von schweren Unfällen oder Katastrophen für die Schutzgüter Mensch und 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Land-
schaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind auf Grund der festgesetzten Nutzungen Woh-
nen und urbane Nutzungen mit anteiligem nicht wesentlich störendem Gewerbe nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht gegeben.  
 
 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  

(Monitoring) 
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Dieses Thema ist auf der Betrachtungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht relevant. 
Weitere Ausführungen dazu finden sich im Umweltbericht zum parallel in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplan. 
 
 
4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Der Standort am westlichen Rand von Rautheim verfügt insbesondere aufgrund der zukünftig 
guten ÖPNV-Anbindung und der damit verbundenen Möglichkeit, Mobilität deutlich klimafreund-
licher als bisher zu gestalten, über besondere Standortqualitäten für die angestrebte Wohnent-
wicklung. Die Grünvernetzung von der Oker bis zur Wabeaue über die verbleibenden Freiflä-
chen kann als Bestandteil des städtischen Freiraumsystems weiterverfolgt werden.  
 
Eine Baugebietsentwicklung im Bereich der bisherigen Wohnbauflächen des Flächennutzungs-
plans wird nicht weiterverfolgt, da die Fläche weiter entfernt von der geplanten Stadtbahntrasse 
mit Haltestelle liegt. Außerdem wären voraussichtlich höhere Schallschutzanforderungen für die 
Bebauung entlang der Straße Möncheweg zu erfüllen.  
 
Mit Blick auf die gesamtstädtisch notwendigen zu schaffenden Bauflächen sind in der Gesamt-
abwägung die hier in Rede stehenden Flächen unverzichtbar zur Erreichung der städtischen 
Ziele in punkto Wohnraumversorgung. Andere alternative Flächen mit ähnlich guter Eignung 
(Stöckheim-Süd und Wenden-West) wurden und werden ebenfalls als Wohnbaugebiet entwi-
ckelt.  
 
Dichte der Bebauung: 
Mit der Anbindung an eine neue Stadtbahntrasse und gemäß dem Leitziel des Stadtentwick-
lungskonzepts ISEK „Die Stadt kompakt weiterbauen“ wird das Plangebiet mit einer moderaten 
Dichte entwickelt. 
 
Eine Umsetzung von 800 Wohneinheiten wäre mit der Vorgabe einer geringeren Flächeninan-
spruchnahme nur mit deutlich höheren städtebaulichen Dichten möglich, was eine Reihe von 
negativen klimatischen und gestalterischen Effekten (höhere Bebauung, Überhitzung etc.) mit 
sich bringen würde. 
Im Gegenzug würde eine geringere Dichte höhere Flächenbedarfe auslösen, so dass die ange-
strebte Durchgrünung des Gebiets gerade vor der festgestellten Mehrfachnutzung (Multicodie-
rung zwecks Entwässerung) der Flächen nicht mehr erreichbar wäre. Der Bedarf an externen 
Flächen für erforderlichen Ausgleich würde dadurch deutlich steigen. Weitere Ausführungen 
hierzu erfolgen im Umweltbericht des Bebauungsplanes. 
 
Auf nachfolgenden Planungsebenen soll die wohnortnahe, fußläufig erreichbare Versorgung 
durch die Ansiedlung eines Nahversorgers möglich bleiben. Zudem soll im Bebauungsplanver-
fahren Baurecht für zwei Quartiersgaragen geschaffen werden. Zur Deckung des zusätzlichen 
Bedarfs soll im Gebiet darüber hinaus Planungsrecht für die Realisierung von zwei Kindertages-
stätten geschaffen werden. Weitere im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO zulässige 
Nutzungen (zum Beispiel soziale Einrichtungen, nicht störende Handwerksbetriebe etc.) zeich-
nen sich üblicherweise durch gesonderte Flächenbedarfe und Raumtiefen aus, was eine Erhö-
hung der überbauten Fläche in den bevorzugten Baublöcken zur Folge hat. Angestrebt wird 
eine Vernetzung des Plangebietes mit dem alten Quartier durch gezielte Platzierung der geson-
derten Nutzungen, wovon beide Standorte profitieren können. Eine alternative Unterbringung 
der angedachten Nutzungsangebote am westlichen Rand des Plangebietes würde die Bau-
dichte im westlichen Teilbereich in Richtung Freiraum sowie die MIV-Nutzung spürbar erhöhen, 
was die Klima- und Flächenbilanz des Gebietes deutlich beeinträchtigen würde. 
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4.9 Zusammenfassung, Fazit 
 

Die vorliegende Planung sieht primär die Schaffung und planungsrechtliche Entwicklung von 
Wohnbauflächen mit teilweise integrierten Mischnutzungen, Quartiersgaragen, Gemeinbedarfs-
nutzung und optional kleinflächige Nahversorgungsmöglichkeiten sowie Grünflächen und Flä-
chen für die Landwirtschaft im Westen von Rautheim vor. Für den kleinen zusätzlichen Gel-
tungsbereich westlich des Umspannwerkes soll dem bestehenden Gartenbaubetrieb mittels 
Darstellung einer Gewerbefläche eine bauliche Erweiterung und teilweise Umnutzung zu mehr 
Büroflächen ermöglicht werden. Im Kapitel 4.4 wurden die mit der Umsetzung des parallelen 
Bebauungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgü-
tern und auf das Landschaftsbild eingeschätzt.  
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu er-
wartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild ab-
schließend wie folgt einzuschätzen: 
 
Mensch und Gesundheit: 
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm (bestehend aus Straßenlärm) geringfügig vorbelastet. 
Nach Einschätzung der Fachverwaltung ist die Umsetzung eines Wohngebiets hier aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich unkritisch. Durch Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz sind gesunde Wohnverhältnisse umsetzbar. 
Durch die Festsetzung im Bebauungsplan von umfangreichen Begrünungsmaßnahmen auf den 
öffentlichen und privaten Flächen werden gesundheitsschädliche Auswirkungen aufgrund von 
Luftschadstoffen und der bioklimatischen Veränderungen minimiert.  
Aufgrund der Abstände von festgesetzter Wohnbebauung zum Umspannwerk Lindenberg und 
zur Hochspannungsleitung nordwestlich des Geltungsbereichs ist nicht mit gesundheitlichen 
Gefährdungen für künftige Anwohner zu rechnen. 
 
Tiere, Pflanzen: 
Durch die Umsetzung der Planung gehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Von 
naturschutzfachlichem Belang sind vor allem die Vögel des offenen Ackerlands. Diese negati-
ven Auswirkungen können durch die Neuanlage und Entwicklung von Biotopstrukturen im Plan-
gebiet selbst und auf externen Ausgleichsflächen kompensiert werden. 
 
Fläche: 
Auf Flächennutzungsplan-Ebene wird nicht zum Flächenverbrauch beigetragen. Mit der Flä-
chennutzungsplan-Änderung wird die Lage von Bauflächen, Grünflächen und Flächen für die 
Landwirtschaft verändert. In der Summe bleibt es bei 22 ha Bauflächen im Plangebiet und die 
Flächen für die Landwirtschaft nehmen um einen Hektar ab zugunsten der Grünflächen. Auf Be-
bauungsplan-Ebene sind die aus dem Flächenbedarf des Baugebietes resultierenden Auswir-
kungen auf die Umwelt aufgrund der räumlichen Lage in unmittelbarer Nähe zum Stadtteil Raut-
heim begrenzt. Der Zersiedelung der Landschaft wird durch eine relativ hohe städtebauliche 
Dichte zwischen den gliedernden Grünflächen sowie Nutzungsmischung entgegengewirkt. 
 
Boden: 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass auf Bebauungsplan-Ebene die Eingriffe in 
das Schutzgut Boden durch die Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen und ökologi-
schen Aufwertungen auf Teilen der öffentlichen Grünfläche und Teilen der Maßnahmenflächen 
durch eine Begrünung und extensivere Nutzung des Bodens als ausgeglichen angesehen wer-
den können. 
 
Wasser: 
Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Versiegelung/ Bebauung 
bisher offener Bodenflächen. Auf nachfolgenden Planungsebenen können nach Einschätzung 
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der Verwaltung auf Basis eines Konzeptes zur Regenwasserbewirtschaftung der Schadstoffein-
trag vermindert und somit die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser auf ein insgesamt hin-
nehmbares Maß reduziert werden. 
 
Klima: 
Durch das Planvorhaben ist insgesamt eine Beeinträchtigung der klimaökologischen Funktionen 
innerhalb des Plangebietes und in den nördlich angrenzenden Siedlungsflächen zu erwarten, 
da die überplanten Flächen in einem klimaökologisch bedeutsamen Kaltluftvolumenstrom lie-
gen. Zum Schutz der klimaökologischen Funktion wird ein hoher Anteil an Grünflächen darge-
stellt. Auf Bebauungsplan-Ebene soll zudem ein hoher Grünanteil festgesetzt und Barrierewir-
kungen für Luftströme durch die Gebäude durch die Stellung der Baufenster minimiert werden. 
Zur weiteren Eingriffsminderung können dort Festsetzungen von Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen, Gebäudeorientierung und Dachbegrünung führen. 
 
Landschaftsbild: 
Die Beeinträchtigungen können durch die Festsetzung umfangreicher Grünflächen und Anpflan-
zungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung weitgehend ausgeglichen werden. 
 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Fazit 
Aus den genannten Gründen ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Ver-
antwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. 
 
Die geplanten Darstellungen im Flächennutzungsplan führen zu keiner wesentlich geänderten 
Flächenbilanz gegenüber den Flächenanteilen im geltenden Flächennutzungsplan (s. Tabelle in 
Kap. 2). Mit der vorliegenden Planung ist keine Inanspruchnahme von Flächen über das Maß 
hinaus vorgesehen, welches bereits seit Rechtswirksamkeit des FNP 1978 bekannt ist. Die ge-
planten Bauflächen und die vorgesehenen Freiflächen bleiben auch nach geänderter Flächen-
nutzungsplan-Darstellung mit jeweils ca. 22 ha gleich. Die im Maßstab des FNP erkennbaren 
Eingriffe sind auf der nächsten Planungsebene mit entsprechenden Festsetzungsmöglichkeiten 
lösbar. 

 
 

 
5 Begründung der Darstellungen 
 
Wohnbauflächen gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 
Im Änderungsbereich der 160. FNP-Änderung soll ein Wohngebiet entwickelt werden. Damit der 
in diesem Sinne in Aufstellung befindliche Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt werden kann, wird die Fläche zukünftig weit überwiegend als Wohnbaufläche darge-
stellt. 
 
Gemischte Bauflächen gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 
Auf der Ostseite des geplanten Baugebietes, in der Nähe der Stadtbahn und des Siedlungsbe-
standes wird eine gemischte Baufläche dargestellt. Hier sollen neben Wohnungen bevorzugt 
öffentliche und private Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes angesiedelt werden. Auf Be-
bauungsplan-Ebene können z. B. Urbane Gebiete (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt wer-
den, um an den quartiersinternen Treffpunkten die Wohnnutzung sowie die Unterbringung von 
Quartiersgaragen, nicht störenden Betrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtun-
gen zu kombinieren und eine der Lage entsprechende höheren Nutzungsmischung und -dichte 
zu ermöglichen. Auch die Ansiedlung eines kleinen, der Versorgung des Gebietes dienenden 
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Lebensmittel-Nahversorgers kann in diesem gut erschlossenen, zentralen Bereich ermöglicht 
werden. 
 
Gewerbliche Baufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 
Westlich des Umspannwerks ist die Darstellung einer Gewerblichen Baufläche vorgesehen. An-
lass ist, dass der bestehende Gärtnereibetrieb auf dem bereits bebauten Grundstück ein Büro-
gebäude für die Eigennutzung errichten möchte. Hierfür ist eine Bauflächendarstellung des Flä-
chennutzungsplans erforderlich. Ziel der Planung ist es, die Bestandsentwicklung des vorhan-
denen Betriebes zu ermöglichen. Das benachbarte Wohnen soll dabei nicht wesentlich gestört 
werden. Dies kann durch Festsetzung eines bezogen auf zulässige Schallpegel Eingeschränk-
ten Gewerbegebietes erreicht werden. Die Verkehrserschließung ist über den Möncheweg vor-
handen. 
 
Grünfläche gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB 
Die geplante Grünfläche erhält die Zweckbestimmung Parkanlage. Hauptziele dieser Darstellung 
sind, eine ansprechende Gliederung zwischen Neubaugebiet und der Bestandsbebauung Raut-
heims sowie eine Eingrünung des neuen Siedlungsrands herzustellen. Auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen sollen hier zudem besonders folgende Planungsziele berücksichtigt werden: Kalt-
luftleitbahn, Regenrückhaltung, neue Ortsrandeingrünung und eine Grünvernetzung von der Oker 
bis zur Wabeaue, über die die verbleibenden Freiflächen als Bestandteil des städtischen Frei-
raumsystems ergänzt werden sollen. 
 
Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB 
Durch die Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft werden die bisher im Flächennut-
zungsplan als Wohnbauflächen dargestellten, derzeitig ackerbaulich genutzten Flächen zwi-
schen den neuen Bauflächen und den Stadtteilen Lindenberg und Südstadt weiterhin für die 
landwirtschaftliche Nutzung gesichert.  
 
 
6 Verfahrensablauf  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 11.10.2022 die Aufstellung der 160. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig beschlossen. 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird der Bebauungsplan „Rautheim-Möncheberg“, 
RA 29, aufgestellt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 09.10.2023 frühzeitig von der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes unter-
richtet und mit Terminsetzung zum 09.11.2023 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Während des Planverfahrens wurde der Geltungsbereich im Westen um die ca. 1 ha große Flä-
che einer Gärtnerei erweitert. Wegen der Erweiterung des Geltungsbereichs wurde für die be-
troffenen Behörden eine weitere frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB in 
der Zeit vom 09.10.2023 bis zum 09.11.2023 durchgeführt. 
 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 10.06.2024 bis zum 
28.06.2024 frühzeitig beteiligt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom 23.12.20234 von der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes unterrichtet 
und mit Terminsetzung zum 31.01.2025 zur Äußerung aufgefordert.  

 
Mit Bekanntmachung vom 10.06.2025 wurde die Öffentlichkeit von der Auslegung gemäß § 3 (2) 
BauGB informiert. Die öffentliche Auslegung der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde vom 11.06.2025 bis zum 14.07.2025 durch Aushang und Veröffentlichung im Internet 
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durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 11.06.2025 von der 
Veröffentlichung unterrichtet. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen die zu einer Planände-
rung führen.  

 
Mit Bekanntmachung vom 14.07.2025 wurde die Öffentlichkeit von der erneuten Auslegung ge-
mäß § 3 (2) BauGB informiert. Die öffentliche Auslegung der 160. Änderung des Flächennut-
zungsplanes wurde vom 15.07.2025 bis zum 15.08.2025 durch Aushang und Veröffentlichung 
im Internet durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 15.07.2025 
von der Veröffentlichung unterrichtet. Die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde er-
neut durchgeführt, um ergänzende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen zu ver-
öffentlichen. Die Planunterlagen wurden nicht verändert. Es sind keine Stellungnahmen einge-
gangen die zu einer Planänderung führen. 
 
Mit den vorliegenden Unterlagen soll der Planbeschluss über die 160. Änderung des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt werden. 
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1 Verfahrensablauf  

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

09.10.2023 – 
09.11.2023 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 10.06.2024 – 
28.06.2024 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB im Parallelverfah-
ren 

23.12.2024 – 
04.02.2025 

Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB durch den Verwaltungsausschuss 

20.05.2025 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 11.06.2025 – 
15.08.2025 

Behandlung der Stellungnahmen und des Planbeschlusses 
durch den Rat 

16.09.2025 

Bekanntmachung der Genehmigung durch Veröffentlichung 
im Amtsblatt und Inkrafttreten der genehmigten Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

03.11.2025 

 
 

2 Berücksichtigung der Umweltbelange 

 
Die vorliegende Planung sieht primär die Schaffung und planungsrechtliche Entwicklung von 
Wohnbauflächen mit teilweise integrierten Mischnutzungen, Quartiersgaragen, Gemeinbe-
darfsnutzung und optional kleinflächige Nahversorgungsmöglichkeiten sowie Grünflächen 
und Flächen für die Landwirtschaft im Westen von Rautheim vor. Für den kleinen zusätzli-
chen Geltungsbereich westlich des Umspannwerkes soll dem bestehenden Gartenbaube-
trieb mittels Darstellung einer Gewerbefläche eine bauliche Erweiterung und teilweise Um-
nutzung zu mehr Büroflächen ermöglicht werden. Im Umweltbericht der Flächennutzungs-
plan-Änderung wurden die mit der Umsetzung des parallelen Bebauungsplanes zu erwarten-
den Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgütern und auf das Landschafts-
bild erläutert. 
 
Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Geltungsbe-
reich des parallelen Bebauungsplanes sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschafts-
bild abschließend wie folgt einzuschätzen: 
 
Mensch und Gesundheit: 
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm (bestehend aus Straßenlärm) geringfügig vorbelastet. 
Nach Einschätzung der Fachverwaltung ist die Umsetzung eines Wohngebiets hier aus im-
missionsschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich unkritisch. Durch Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz sind gesunde Wohnverhältnisse umsetzbar. 
Durch die Festsetzung im Bebauungsplan von umfangreichen Begrünungsmaßnahmen auf 
den öffentlichen und privaten Flächen werden gesundheitsschädliche Auswirkungen auf-
grund von Luftschadstoffen und der bioklimatischen Veränderungen minimiert.  
Aufgrund der Abstände von festgesetzter Wohnbebauung zum Umspannwerk Lindenberg 
und zur Hochspannungsleitung nordwestlich des Geltungsbereichs ist nicht mit gesundheitli-
chen Gefährdungen für künftige Anwohner zu rechnen. 
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Tiere, Pflanzen: 
Durch die Umsetzung der Planung gehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Von 
naturschutzfachlichem Belang sind vor allem die Vögel des offenen Ackerlands. Diese nega-
tiven Auswirkungen können durch die Neuanlage und Entwicklung von Biotopstrukturen im 
Plangebiet selbst und auf externen Ausgleichsflächen kompensiert werden. 
 
Fläche: 
Auf Flächennutzungsplan-Ebene wird nicht zum Flächenverbrauch beigetragen. Mit der Flä-
chennutzungsplan-Änderung wird die Lage von Bauflächen, Grünflächen und Flächen für die 
Landwirtschaft verändert. In der Summe bleibt es bei 22 ha Bauflächen im Plangebiet und 
die Flächen für die Landwirtschaft nehmen um einen Hektar ab zugunsten der Grünflächen. 
Auf Bebauungsplan-Ebene sind die aus dem Flächenbedarf des Baugebietes resultierenden 
Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund der räumlichen Lage in unmittelbarer Nähe zum 
Stadtteil Rautheim begrenzt. Der Zersiedelung der Landschaft wird durch eine relativ hohe 
städtebauliche Dichte zwischen den gliedernden Grünflächen sowie Nutzungsmischung ent-
gegengewirkt. 
 
Boden: 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass auf Bebauungsplan-Ebene die Eingriffe 
in das Schutzgut Boden durch die Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen und ökolo-
gischen Aufwertungen auf Teilen der öffentlichen Grünfläche und Teilen der Maßnahmenflä-
chen durch eine Begrünung und extensivere Nutzung des Bodens als ausgeglichen angese-
hen werden können. 
 
Wasser: 
Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Versiegelung/ Bebauung 
bisher offener Bodenflächen. Auf nachfolgenden Planungsebenen können nach Einschät-
zung der Verwaltung auf Basis eines Konzeptes zur Regenwasserbewirtschaftung der 
Schadstoffeintrag vermindert und somit die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser auf ein 
insgesamt hinnehmbares Maß reduziert werden. 
 
Klima: 
Durch das Planvorhaben ist insgesamt eine Beeinträchtigung der klimaökologischen Funktio-
nen innerhalb des Plangebietes und in den nördlich angrenzenden Siedlungsflächen zu er-
warten, da die überplanten Flächen in einem klimaökologisch bedeutsamen Kaltluftvolumen-
strom liegen. Zum Schutz der klimaökologischen Funktion wird ein hoher Anteil an Grünflä-
chen dargestellt. Auf Bebauungsplan-Ebene soll zudem ein hoher Grünanteil festgesetzt und 
Barrierewirkungen für Luftströme durch die Gebäude durch die Stellung der Baufenster mini-
miert werden. Zur weiteren Eingriffsminderung können dort Festsetzungen von Begrünungs-
maßnahmen auf den öffentlichen und privaten Flächen, Gebäudeorientierung und Dachbe-
grünung führen. 
 
Landschaftsbild: 
Die Beeinträchtigungen können durch die Festsetzung umfangreicher Grünflächen und An-
pflanzungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung weitgehend ausgeglichen wer-
den. 
 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 
Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild können im Rahmen des im Parallelverfah-
ren in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes RA 29 durch einen sparsamen Flä-
chenverbrauch mit geplanter Anlage von großzügigen Grünflächen, zahlreiche neue Baum-
standorte sowie die vorgesehene Bauwerksbegrünung vermindert werden. Der Ortsrand zum 
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Freiraum soll über die Anlage eines Grüngürtels gestaltet werden, über den die wohnbeglei-
tenden Grünflächen mit u. a. Sport- und Spielangeboten erreicht werden können. Darüber 
hinaus erfolgt eine Vernetzung mit dem umgebenden Landschaftsraum. 
 
Insbesondere im Osten des Plangebietes entlang der aktuell geplanten Stadtbahntrasse so-
wie dem Übergang zwischen dem zukünftigen Wohnquartier und dem bestehenden Sied-
lungsrand kann durch eine gezielte Gestaltung der Freiräume ein Erhalt von Gehölzen zur 
Minimierung von Verlusten floristisch und faunistisch bedeutsamer Grünstrukturen geplant 
werden.  
 
Die grundsätzliche Inanspruchnahme von Flächen und wertvollen Böden soll durch hohe 
bauliche Dichte und kompakte Bauweise, flächensparende Planung sowie Flächennutzun-
gen im Sinne der Multicodierung bzw. räumlicher Überlagerung reduziert werden. 
 
Als weitere wirksame Maßnahme zur Verminderung von Umweltauswirkungen in diesem 
Sinne können auf Bebauungsplan-Ebene z.B. die Verminderung von Beeinträchtigungen des 
Bodenwasserhaushaltes durch eine möglichst dezentrale und naturnahe Regenwasserbe-
wirtschaftung geplant werden. Durch Entwicklung der Flächen nach den Prinzipien der 
„Schwammstadt“ kann von der Verdunstungskühlung natürlicher Niederschläge profitiert 
werden. 
 
Die Erhöhung des Grünflächenanteiles im Geltungsbereich trägt darüber hinaus zur Minimie-
rung von kleinklimatischen Belastungen bei.  
 
Zur Stärkung des Umweltverbundes und der Belange des Klimaschutzes sollen auf Bebau-
ungsplan-Ebene sowohl infrastrukturelle als auch organisatorische Maßnahmen herausgear-
beitet werden, mit denen die verkehrsbedingte Umweltbelastung, die Versiegelung von Flä-
chen und die negativen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs in dem neuen Gebiet minimiert 
werden können. Das Plangebiet soll zu einem autoreduzierten Quartier entwickelt werden. 
 
Fazit 
Aus den genannten Gründen ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. 
 
Die geplanten Darstellungen im Flächennutzungsplan führen zu keiner wesentlich geänder-
ten Flächenbilanz gegenüber den Flächenanteilen im geltenden Flächennutzungsplan. Mit 
der vorliegenden Planung ist keine Inanspruchnahme von Flächen über das Maß hinaus vor-
gesehen, welches bereits seit Rechtswirksamkeit des FNP 1978 bekannt ist. Die geplanten 
Bauflächen und die vorgesehenen Freiflächen bleiben auch nach geänderter Flächennut-
zungsplan-Darstellung mit jeweils ca. 22 ha gleich. Die im Maßstab des FNP erkennbaren 
Eingriffe sind auf der nächsten Planungsebene mit entsprechenden Festsetzungsmöglichkei-
ten lösbar. 
 
 

3 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und  
Behördenbeteiligung 

 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB und sonstiger Stellen 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 09.10.2023 frühzeitig von der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes un-
terrichtet und mit Terminsetzung zum 09.11.2023 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Während des Planverfahrens wurde der Geltungsbereich im Westen um die ca. 1 ha große 
Fläche einer Gärtnerei erweitert. Wegen der Erweiterung des Geltungsbereichs wurde für die 
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betroffenen Behörden eine weitere frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB 
in der Zeit vom 09.10.2023 bis zum 09.11.2023 durchgeführt. 
 
Während der Beteiligung wurden allgemeine Hinweise technischer Art im Rahmen der späte-
ren Erschließung und Anregungen zur Entwässerung, zur Energieversorgung, zum Schall-
schutz sowie zur Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange vorgetragen. Die Anregun-
gen wurden geprüft und soweit relevant und zielführend berücksichtigt. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 10.06.2024 bis 
zum 28.06.2024 frühzeitig beteiligt. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 
betrafen im Wesentlichen die Themenbereiche Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen, 
Klimaänderung, Versickerung von Regenwasser, Verkehrserschließung, Wohnbauflächenbe-
darf. Alle Anregungen wurden geprüft und in einer Niederschrift jeweils mit einer Antwort der 
Verwaltung, wie die Anregungen im Verfahren berücksichtigt werden können, versehen. Die 
Niederschrift wurde dem Verwaltungsausschuss zum Beschluss zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 (2) BauGB vorgelegt. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom 23.12.20234 von der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes unterrichtet 
und mit Terminsetzung zum 31.01.2025 zur Äußerung aufgefordert. Während der Beteiligung 
wurden allgemeine Hinweise technischer Art im Rahmen der späteren Erschließung und An-
regungen zur Entwässerung, zur Energieversorgung, zum Schallschutz, zum Verfahrensab-
lauf gem. BauGB sowie zur Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange vorgetragen. Die 
Anregungen wurden geprüft und soweit relevant und zielführend berücksichtigt. Die Begrün-
dung mit Umweltbericht wurde dementsprechend angepasst. Eine Überarbeitung des FNP-
Änderungs-entwurfs war nicht erforderlich. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
Mit Bekanntmachung vom 10.06.2025 wurde die Öffentlichkeit von der Auslegung gemäß § 3 
(2) BauGB informiert. Die öffentliche Auslegung der 160. Änderung des Flächennutzungspla-
nes wurde vom 11.06.2025 bis zum 14.07.2025 durch Aushang und Veröffentlichung im Inter-
net durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 11.06.2025 von 
der Veröffentlichung unterrichtet. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen die zu einer 
Planänderung führen.  

 
Mit Bekanntmachung vom 14.07.2025 wurde die Öffentlichkeit von der neuerlichen Ausle-
gung gemäß § 3 (2) BauGB informiert. Die öffentliche Auslegung der 160. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wurde vom 15.07.2025 bis zum 15.08.2025 durch Aushang und Veröf-
fentlichung im Internet durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 15.07.2025 von der Veröffentlichung unterrichtet. Die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wurde erneut durchgeführt, um ergänzende umweltbezogene Informationen und 
Stellungnahmen zu veröffentlichen. Die Planunterlagen wurden nicht verändert. Es sind 
keine Stellungnahmen eingegangen die zu einer Planänderung führen. 
 
 

4 Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 
Der Standort am westlichen Rand von Rautheim verfügt insbesondere aufgrund der zukünf-
tig guten ÖPNV-Anbindung und der damit verbundenen Möglichkeit, Mobilität deutlich klima-
freundlicher als bisher zu gestalten, über besondere Standortqualitäten für die angestrebte 
Wohnentwicklung. Die Grünvernetzung von der Oker bis zur Wabeaue über die verbleiben-
den Freiflächen kann als Bestandteil des städtischen Freiraumsystems weiterverfolgt wer-
den.  
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Eine Baugebietsentwicklung im Bereich der bisherigen Wohnbauflächen des Flächennut-
zungsplans wird nicht weiterverfolgt, da die Fläche weiter entfernt von der geplanten Stadt-
bahntrasse mit Haltestelle liegt. Außerdem wären voraussichtlich höhere Schallschutzanfor-
derungen für die Bebauung entlang der Straße Möncheweg zu erfüllen.  
 
Mit Blick auf die gesamtstädtisch notwendigen zu schaffenden Bauflächen sind in der Ge-
samtabwägung die hier in Rede stehenden Flächen unverzichtbar zur Erreichung der städti-
schen Ziele in punkto Wohnraumversorgung. Andere alternative Flächen mit ähnlich guter 
Eignung (Stöckheim-Süd und Wenden-West) wurden und werden ebenfalls als Wohnbauge-
biet entwickelt.  
 
Dichte der Bebauung: 
Mit der Anbindung an eine neue Stadtbahntrasse und gemäß dem Leitziel des Stadtentwick-
lungskonzepts ISEK „Die Stadt kompakt weiterbauen“ wird das Plangebiet mit einer modera-
ten Dichte entwickelt. 
 
Eine Umsetzung von 800 Wohneinheiten wäre mit der Vorgabe einer geringeren Flächenin-
anspruchnahme nur mit deutlich höheren städtebaulichen Dichten möglich, was eine Reihe 
von negativen klimatischen und gestalterischen Effekten (höhere Bebauung, Überhitzung 
etc.) mit sich bringen würde. Im Gegenzug würde eine geringere Dichte höhere Flächenbe-
darfe auslösen, so dass die angestrebte Durchgrünung des Gebiets gerade vor der festge-
stellten Mehrfachnutzung (Multicodierung zwecks Entwässerung) der Flächen nicht mehr er-
reichbar wäre. Der Bedarf an externen Flächen für erforderlichen Ausgleich würde dadurch 
deutlich steigen. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen im Umweltbericht des Bebauungspla-
nes. 
 
Auf nachfolgenden Planungsebenen soll die wohnortnahe, fußläufig erreichbare Versorgung 
durch die Ansiedlung eines Nahversorgers möglich bleiben. Zudem soll im Bebauungsplan-
verfahren Baurecht für zwei Quartiersgaragen geschaffen werden. Zur Deckung des zusätzli-
chen Bedarfs soll im Gebiet darüber hinaus Planungsrecht für die Realisierung von zwei Kin-
dertagesstätten geschaffen werden. Weitere im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
zulässige Nutzungen (zum Beispiel soziale Einrichtungen, nicht störende Handwerksbetriebe 
etc.) zeichnen sich üblicherweise durch gesonderte Flächenbedarfe und Raumtiefen aus, 
was eine Erhöhung der überbauten Fläche in den bevorzugten Baublöcken zur Folge hat. 
Angestrebt wird eine Vernetzung des Plangebietes mit dem alten Quartier durch gezielte 
Platzierung der gesonderten Nutzungen, wovon beide Standorte profitieren können. Eine al-
ternative Unterbringung der angedachten Nutzungsangebote am westlichen Rand des Plan-
gebietes würde die Baudichte im westlichen Teilbereich in Richtung Freiraum sowie die MIV-
Nutzung spürbar erhöhen, was die Klima- und Flächenbilanz des Gebietes deutlich beein-
trächtigen würde. 
 


	160-FNP-Änderungsplan
	160-Begründung mit Umweltbericht
	160_Zusafammenfassende Erklärung

